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Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 58 Abs. 1 Satz 1 und Art. 61 Abs. 2
Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) und § 38 Satz 2 der Ausbildungs-
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§1

Geltungsbereich

'Die Juristische Fakultat bietet den wissenschaftlichen Studiengang Rechtswissenschaft mit
dem Ziel der Ersten Juristischen Prifung, bestehend aus der Juristischen Universitatsprifung
und der Ersten Juristischen Staatspriifung, an. ?Diese Studien- und Prifungsordnung regelt
den Studiengang auf der Grundlage der Ausbildungs- und Prifungsordnung flir Juristen
(JAPO) in der jeweils glltigen Fassung sowie die im Rahmen dieses Studiengangs abzulegen-
den universitaren Prufungen hinsichtlich Prifungsanforderungen und Priafungsverfahren.



1. Teil: Allgemeines zum Studiengang Rechtswissenschaft

§2

Studienziele

(1) Das wissenschaftliche Studium der Rechtswissenschaft vermittelt die Kenntnis und das
Verstandnis der Rechtsordnung sowie der rechtswissenschaftlichen Denkweisen und Metho-
den.

(2) Die Lehrveranstaltungen vermitteln und férdern die Fahigkeit, eigenstandig und mit wissen-
schaftlicher Arbeitsweise rechtliche Fragen zu beantworten, vorhandene Kenntnisse selbstan-
dig zu erweitern und unbekannte Rechtsgebiete eigenstandig zu erarbeiten.

(3) Studienziel im Studiengang Rechtswissenschaft mitdem Abschluss der Ersten Juristischen
Prifung ist die fachliche Qualifikation in der Hochschulabschluss- und Einstellungsprifung fur
den Vorbereitungsdienst als Rechtsreferendar oder Rechtsreferendarin (Erste Juristische Pru-
fung) durch den Nachweis, dass die Studierenden das Recht mit Verstandnis erfassen und
anwenden kdnnen und Uber die hierzu erforderlichen Kenntnisse in den Prufungsfachern mit
ihren geschichtlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen, rechtsphilosophischen
und europarechtlichen Bezugen verfugen.

§3

Regelstudienzeit, Studienumfang und -beginn, Sprachniveau

(1) 'Die Regelstudienzeit betragt gemaR § 22 Abs. 3 JAPO fiir die gesamte Ausbildung, ein-
schlie3lich der Prifungszeit fir die Erste Juristische Priifung, neun Studienhalbjahre. ?Der
Héchstumfang der erforderlichen Lehrveranstaltungen betragt 203 Semesterwochenstunden
(SWS).

(2) Das Studium kann nur im Wintersemester aufgenommen werden.

(3) Abweichend von § 3 Satz 1 Nr. 7 der Immatrikulations-, Rtickmelde-, Beurlaubungs- und
Exmatrikulationssatzung der Universitat Passau in ihrer jeweils geltenden Fassung haben Bil-
dungsauslander und -auslanderinnen vor der Aufnahme des Studiums Deutschkenntnisse auf
dem Niveau C1 des Gemeinsamen Europaischen Referenzrahmens flir Sprachen oder ein
Aquivalent nachzuweisen.

§4

Gliederung und Inhalte des Studiums

(1) 'Das Studium gliedert sich in Grund-, Haupt- und Abschlussstudium. 2Neben das in allen
Phasen zu betreibende Studium der Pflichtfacher geman § 18 Abs. 2 JAPO tritt im Laufe des
Hauptstudiums das Studium eines Schwerpunktbereichs.

(2) 'Das Grundstudium soll die Studierenden zu intensivem, eigenen Studium des Rechts und
zu kritischem Nachdenken hinfiihren. 2Neben dem Studium des Birgerlichen Rechts, des



Strafrechts und des Offentlichen Rechts werden die Studierenden mit den geschichtlichen,
rechtsphilosophischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und europarechtlichen
Grundlagen des Rechts vertraut gemacht. 3Ferner werden Veranstaltungen zur Vermittlung von
Schlusselqualifikationen (u.a. Verhandlungsmanagement, Gesprachsfuhrung, Rhetorik, Streit-
schlichtung, Mediation, Vernehmungslehre und Kommunikationsfahigkeit) angeboten. “Das
Grundstudium wird abgeschlossen durch das Bestehen der Zwischenprifung.

(3) "Im Hauptstudium wird das im Grundstudium erworbene Wissen ausgebaut und vertieft
sowie die Basis firr die Examensvorbereitung gelegt. 2Im Mittelpunkt steht dabei das Studium
der Pflichtfacher mit den Ubungen fiir Fortgeschrittene. *Zugleich beginnt im Hauptstudium die
Ausbildung in einem Schwerpunktbereich.

(4) "Im Abschlussstudium sollen die Studierenden durch Wiederholungskurse, die in der Form
von Examens- und Klausurenkursen nach Maligabe der Kapazitat des Lehrkdrpers angeboten
werden, ihre Kenntnisse im Hinblick auf die Erste Juristische Staatsprifung vervollkommnen.
2Gleichzeitig dient das Abschlussstudium der Erarbeitung und wissenschaftlichen Durchdrin-
gung des Rechtsgebiets des gewahlten Schwerpunktbereichs sowie der Spezialisierung auf
diesem Gebiet.

(5) 'Die Schwerpunktbereiche dienen der Erganzung des Studiums, der Vertiefung der mit
ihnen zusammenhangenden Pflichtfacher und, soweit sie interdisziplinare und internationale
Beziige aufweisen, deren Vermittlung sowie der Vermittlung von Schllisselqualifikationen. 2Das
Schwerpunktbereichsstudium umfasst mindestens 16 und héchstens 24 Semesterwochen-
stunden; es darf hochstens zu 50 v.H. Lehrveranstaltungen enthalten, die Pflichtfacher (§ 18
Abs. 2 JAPO) vertiefen. °Die Lehrveranstaltungen in den Schwerpunktbereichen werden nach
MaRgabe der Kapazitat des Lehrkorpers angeboten. “Hierbei ist sichergestellt, dass diejenigen
Studierenden, die nach dem Studienplan einen Schwerpunktbereich zu studieren begonnen
haben, bei ordnungsgemaflem Studium alle erforderlichen Veranstaltungen bis zur Juristischen
Universitatsprifung besuchen kénnen.

§5
Studienplan

(1) 'Der Ablauf des Studiums ergibt sich aus dem Studienplan. 2Der Studienplan ist der Stu-
dien- und Prifungsordnung als Anlage beigeflgt.

(2) Die Juristische Fakultat bietet die im Studienplan vorgesehenen sowie im Rahmen der per-
sonellen und sachlichen Kapazitaten unter Bertcksichtigung der Bedurfnisse des Studiums
weitere erganzende Lehrveranstaltungen an.

§6

OrdnungsgemafBes Studium

(1) 'Die Studierenden haben in jedem Semester eine angemessene Zahl von Pflichtveranstal-
tungen und, nach Aufnahme des Schwerpunktbereichsstudiums, von Veranstaltungen des von
ihnen gewahlten Schwerpunktbereichs sowie Gber sonstige juristische Facher in eigenverant-
wortlicher Gestaltung ihres Programms zu besuchen. 2Weiter haben sie an vorlesungsbeglei-
tenden Ubungen und aufeinander abgestimmten Examenskursen sowie Klausurenkursen zur
Examensvorbereitung und an einer angemessenen Zahl von Erganzungsveranstaltungen des
von ihnen gewahlten Schwerpunktbereichs teilzunehmen.



(2) 'Die Inhalte des Studiums berlicksichtigen die rechtsprechende, verwaltende und rechtsbe-
ratende Praxis einschlieBlich der hierflrr erforderlichen Schllisselqualifikationen.
2\eranstaltungen, die die Schliisselqualifikationen vermitteln, sollten moglichst als Blockveran-
staltungen angeboten werden.

§7

Lehrveranstaltungen und Unterrichtsformen

Die Ziele und Inhalte des Studiums werden insbesondere in folgenden Lehrveranstaltungsarten
bzw. Unterrichtsformen vermittelt:

— Vorlesungen

— Grundkurse

— Ubungen fiir Fortgeschrittene
— Examinatorien

— Klausurenkurse

— Seminare

— Repetitorien

— Kolloquien

— Tutorien

— Begleitkolloquien.

§8

Studienberatung

(1) 'Die zentrale Studienberatung der Universitat Passau erteilt Auskiinfte und Ratschlage bei
fachubergreifenden Problemen. 2Sie sollte insbesondere in Anspruch genommen werden:

— fur Fragen vor Studienbeginn und
— bei geplantem Wechsel des Studiengangs.

(2) 'Die Fachstudienberatung wird im Verantwortungsbereich der Juristischen Fakultéat durch
den Studiendekan bzw. die Studiendekanin, die einzelnen Lehrstihle sowie die Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen des Dekanats durchgefiihrt. ?Studierende sollten die Fachstudienberatung
insbesondere bei im Verlauf des Studiums auftretenden Fragen der Studienplanung und nach
nicht bestandenen Prifungen in Anspruch nehmen.



2. Teil: Leistungsnachweise und allgemeine Regelungen zu Priifungen

§9

Leistungsnachweise in der Zwischenpriifung, den Ubungen fiir Fortgeschrittene sowie
in der Juristischen Universitatspriifung; Leistungsnachweise im Bereich einer Fremd-
sprache; Anmeldung

(1) 'Die Studierenden haben sich einer Zwischenprifung im Privatrecht, im Strafrecht und im
Offentlichen Recht zu unterziehen. 2Priifungsanforderungen und Prifungsverfahren regeln die
§§ 21 bis 23.

(2) 'GemaR §24 Abs. 1 Satz 1 JAPO haben die Studierenden an je einer Ubung fir Fortge-
schrittene im Zivilrecht, im Strafrecht und im Offentlichen Recht teilzunehmen und dartber ei-

nen Leistungsnachweis zu erbringen. 2Prifungsanforderungen und Prifungsverfahren regeln
die §§ 24 und 25.

(3) 'Die Studierenden haben ferner im gewahlten Schwerpunktbereich die dort vorgesehenen
Veranstaltungen zu besuchen wund die Juristische Universitatsprifung abzulegen.
2Priifungsanforderungen und Prifungsverfahren regeln die §§ 27 bis 37.

(4) 'Die Studierenden mussen an einer fremdsprachigen, rechtswissenschaftlichen Veranstal-
tung oder einem rechtswissenschaftlich ausgerichteten Sprachkurs teilnehmen und dariber
einen Leistungsnachweis erbringen (§ 24 Abs. 2 JAPO).2Uber die Anerkennung gleichwertiger
Nachweise und Vorkenntnisse nach § 24 Abs. 2 Satz 2 JAPO entscheidet der Dekan oder die
Dekanin.

(5) 'Fir jede Prifungsleistung ist grundsatzlich eine Anmeldung in elektronischer oder aus-
nahmsweise schrifticher Form innerhalb der bekannt gegebenen Fristen erforderlich. 2Ohne
fristgemale Anmeldung besteht kein Anspruch auf Erbringung der Prifungsleistung, es sei
denn, der oder die Studierende hat die Grinde fir das Versaumen der Frist nicht zu vertreten.

§ 10

Erste Juristische Staatsprifung

Der staatliche Teil der Ersten Juristischen Prufung (die Erste Juristische Staatsprifung) sowie
die fur die Zulassung erforderlichen Voraussetzungen (z.B. Leistungsnachweise gemaf} § 24
JAPO, Praktische Studienzeiten geman § 25 JAPO) bestimmen sich nach der Ausbildungs-
und Prifungsordnung fur Juristen (JAPO) in der jeweils glltigen Fassung.

§ 11

Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prifungsleistungen



(1) 'Eine Zwischenpriifung und andere vergleichbare Priifungen im selben Studiengang, die
der Prifling an einer anderen inlandischen Universitat bestanden hat, werden anerkannt.
2\ergleichbare Studien- und Priifungsleistungen im selben Studiengang, die Teile der Zwi-
schenprufung oder anderer vergleichbarer Prifungen darstellen und die der Prifling an einer
anderen inlandischen Universitat bestanden hat, werden angerechnet.

(2) 'Der Nachweis von in dieser Studien- und Priifungsordnung vorgesehenen Studienzeiten,
Studien- und Prufungsleistungen wird auch durch entsprechende Studienzeiten, Studien- und
Prufungsleistungen an anderen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen in der
Bundesrepublik Deutschland, durch die erfolgreiche Teilnahme an einer Fernstudieneinheit im
Rahmen eines Studiengangs an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule in der
Bundesrepublik Deutschland oder in Studiengangen an auslandischen Hochschulen oder in
einem anderen Studiengang an der Universitat Passau erbracht, aul3er es bestehen wesentli-
che Unterschiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen (Lernergebnisse). 2Gleiches gilt
fur Studienzeiten, Studien- und Prifungsleistungen, die an einer staatlichen oder staatlich an-
erkannten Hochschule im Rahmen von sonstigen Studien nach Art. 56 Abs. 6 Nrn. 1 und 2
BayHSchG, in speziellen Studienangeboten nach Art. 47 Abs. 3 Satz 1 BayHSchG, an der Vir-
tuellen Hochschule Bayern oder nach Art. 42 Abs. 3 BayHSchG erbracht worden sind.

(3) 'Fir die Beurteilung, ob bei an auslandischen Hochschulen erbrachten Studienzeiten, Stu-
dien- und Prifungsleistungen wesentliche Unterschiede hinsichtlich der erworbenen Kompe-
tenzen bestehen, sind ergdnzend zu Abs. 2 Satz 1 die von der Kultusministerkonferenz und der
Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Aquivalenzvereinbarungen heranzuziehen. ?Bei Zwei-
feln an der Gleichwertigkeit kann die Zentralstelle fur auslandisches Bildungswesen gehort
werden.

(4) '"Kompetenzen, die im Rahmen sonstiger weiterbildender Studien nach Art. 56 Abs. 6 Nr. 3
BayHSchG oder aulRerhalb des Hochschulbereichs erworben wurden, kénnen angerechnet
werden, wenn sie gleichwertig sind. 2Bei der Anrechnung durfen auf3erhalb des Hochschulbe-
reichs erworbene Kompetenzen hdchstens die Halfte der nachzuweisenden Kompetenzen er-
setzen.

(5) "Werden Priifungsleistungen angerechnet, sind die Punkte — soweit erforderlich nach Um-
rechnung in die Punkteskala — zu Gibernehmen. ?Die Gbernommenen Punkte werden gekenn-
zeichnet und die Tatsache der Ubernahme ggf. im Zwischenpriifungszeugnis oder in der Be-
scheinigung Uber die Prifungsgesamtnote der Juristischen Universitatspriifung vermerkt. *Bei
unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk ,bestanden” aufgenommen. “Verbindliche
Vorgaben fur die Juristische Fakultat zur Umrechnung von Noten in die Punkteskala sind durch
den Fakultatsrat zu beschlielRen.

(6) 'Der ab Immatrikulation im Studiengang Rechtswissenschaft an der Universitat Passau zu-
lassige Antrag auf Anrechnung von Studienzeiten und Studienleistungen sowie von Prifungs-
leistungen erfolgt in Textform oder elektronisch unter Beifligung der entsprechenden Unterla-
gen. 2Der Antrag ist bei Leistungen fiir die Zwischenpriifung und die Ubungen fiir Fortgeschrit-
tene spatestens bei der Anmeldung zur entsprechenden Prifung bei der Fachstudienberatung
zu stellen. ®*Die Entscheidungen nach den Abs. 2 bis 5 trifft in diesem Fall der Dekan bzw. die
Dekanin im Einvernehmen mit dem Fachvertreter oder der Fachvertreterin. *Bei Leistungen der
Juristischen Universitatspriifung ist der Antrag an das Prifungssekretariat zu richten. °In die-
sem Fall trifft der bzw. die Vorsitzende des Prufungsausschusses fir die Juristische Universi-



tatsprtfung im Einvernehmen mit dem Fachvertreter oder der Fachvertreterin die Entschei-
dung. *Wird die Anerkennung nach Satz 3 versagt, gilt Art. 63 Abs. 3 Satz 1 BayHSchG.

§ 12

Prufungsorgane

(1) "Far die Organisation und Durchfiihrung der Zwischenpriifung ist der Dekan oder die Deka-
nin der Juristischen Fakultat verantwortlich. 2Fir die Organisation und Durchfliihrung der Juris-
tischen Universitatsprufung ist der Prufungsausschuss fur die Juristische Universitatsprifung
zustandig. 3Das jeweilige Priifungsorgan trifft die notwendigen Entscheidungen, soweit nichts
anderes bestimmtist, insbesondere obliegt ihm die Festlegung und Bekanntmachung der zu-
gelassenen Hilfsmittel. “Das Zentrale Priifungssekretariat unterstiitzt die Prifungsorgane bei
der organisatorischen und verwaltungsmafigen Abwicklung der Zwischenprifung und der Ju-
ristischen Universitatsprifung. °Die Prifungsorgane achten darauf, dass die Bestimmungen
dieser Studien- und Priifungsordnung eingehalten werden. ¢Sie berichten regelmaig dem Fa-
kultatsrat der Juristischen Fakultat Uber die Entwicklung der Prifungen und Studienzeiten und
geben gegebenenfalls Anregungen zur Anderung der Studien- und Priifungsordnung.

(2) "Der Prufungsausschuss fiir die Juristische Universitatspriifung besteht aus drei Mitgliedern
aus dem Kreise der Professoren und Professorinnen. 2Der Fakultatsrat bestellt die Mitglieder
des Ausschusses und zwei Ersatzmitglieder aus dem Kreis der Professoren und Professorin-
nen. 3Die Amtszeit betragt drei Jahre. *Wiederbestellung ist moglich. °Des Weiteren ist aus
dem Kreis der wissenschaftlichen Assistenten und Assistentinnen oder der hauptberuflichen
wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein Vertreter bzw. eine Vertreterin mit bera-
tender Stimme zu bestellen.

(3) 'Der Prufungsausschuss wahlt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bzw. eine Vorsitzende
und einen Stellvertreter bzw. eine Stellvertreterin. ?Der Prifungsausschuss kann seine Ent-
scheidungsbefugnis widerruflich auf den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende ibertragen. 3Im
Ubrigen ist der bzw. die Vorsitzende befugt, unaufschiebbare Entscheidungen an Stelle des
Prifungsausschusses allein zu treffen. “Hierliber hat er oder sie den Priifungsausschuss un-
verziglich zu informieren. *Der bzw. die Vorsitzende ist fiir den ordnungsgemaen Ablauf der
Juristischen Universitatsprifung verantwortlich.

(4) 'Bescheide des Dekans oder der Dekanin, des Prifungsausschusses oder des oder der
Vorsitzenden des Prufungsausschusses, durch die eine Person in ihren Rechten beeintrachtigt
werden kann, bedurfen der Schriftform; sie sind zu begrinden und mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung zu versehen. 2Dem Kandidaten oder der Kandidatin ist vor ablehnenden Entscheidun-
gen Gelegenheit zur AuRerung zu geben. 3Gegen nachteilige Bescheide zu personenbezoge-
nen Prifungsentscheidungen steht unbeschadet der Méglichkeit zur sofortigen Klageerhebung
der Rechtsbehelf des Widerspruchs zur Verfugung; er ist an den Prasidenten oder die Prasi-
dentin der Universitat zurichten. “Dieser oder diese erlasst den Widerspruchsbescheid auf
Grundlage der Entscheidung des Prufungsorgans.

§13

Prifer und Priferinnen, Beisitzer und Beisitzerinnen



(1) Das jeweillige Prufungsorgan bestellt die Prifer und Priferinnen und die Beisitzer und Bei-
sitzerinnen.

(2) 'Zum Prifer oder zur Priferin kdnnen alle nach dem Bayerischen Hochschulgesetz in Ver-
bindung mit der Hochschulpriferverordnung (HSchPruferV) in der jeweils geltenden Fassung
zur Abnahme von Hochschulpriifungen Befugten bestellt werden. 2Scheidet ein priifungsbe-
rechtigtes Hochschulmitglied aus der Hochschule aus, bleibt dessen Prufungsberechtigung bis
zu einem Jahr erhalten. 3Uber Ausnahmen von Satz 2 beschlie3t der Fakultatsrat. *Sollen Prii-
fer oder Priferinnen bestellt werden, die einer anderen Fakultat oder dem Sprachenzentrum
angehoren, ist das Benehmen mit dem Dekan oder der Dekanin jener Fakultat beziehungswei-
se dem Leiter oder der Leiterin des Sprachenzentrums herzustellen.

(3) Zum Beisitzer oder zur Beisitzerin bei miundlichen Leistungen kann bestellt werden, wer
sachkundig ist, eine ein Hochschulstudium abschlieRende Prifung bestanden hat und an der
Universitat Passau tatig ist.

(4) 'Die Bestellung zu Prifern und Priferinnen wird in geeigneter Form bekannt gegeben. 2Ein
kurzfristig vor Beginn der Prifung aus zwingenden Grinden notwendig werdender Wechsel
des Prufers oder der Pruferin ist zulassig.

§14

Ausschluss wegen personlicher Beteiligung und Verschwiegenheitspflicht

(1) Der Ausschluss von der Beratung und Abstimmung in einem Prifungsorgan sowie von ei-
ner Prifungstatigkeit wegen personlicher Beteiligung bestimmt sich nach Art. 41 Abs. 2 Satz 1
BayHSchG in Verbindung mit Art. 20 und 21 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes
(BayVwVIG).

(2) Die Pflicht der Mitglieder eines Prufungsorgans, der Prifer oder Pruferinnen, der Beisitzer
oder Beisitzerinnen und sonstiger mit Prifungsangelegenheiten befasster Personen zur Ver-
schwiegenheit bestimmt sich nach Art. 18 Abs. 2 Satz 2 BayHSchG.

§15

Versaumnis, Riicktritt, Tauschung, OrdnungsverstoB und Priifungsunfahigkeit

(1) 'Eine Prifungsleistung gilt als mit ,ungeniigend" (0 Punkte) bewertet, wenn der Kandidat
oder die Kandidatin an einer Prufung, zu der er oder sie sich angemeldet hat, ohne triftige
Grinde nicht teilnimmt oder wenn er oder sie nach Beginn der Prifung ohne triftige Grinde
von der Prifung zurtcktritt. 2Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Priifungsleistung nicht inner-
halb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.
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(2) 'Bei Prifungen im Rahmen der Zwischenprifung und der Juristischen Universitatsprifung
mussen die fur den Racktritt oder das Versaumnis geltend gemachten Griinde dem Prifungs-
organ unverzuglich in Textform oder elektronisch angezeigt und glaubhaft gemacht werden.
2Werden die Griinde anerkannt, so setzt das Priifungsorgan einen neuen Prifungstermin fest;
dies ist in der Regel der nachstmdgliche Prifungstermin, sofern die anerkannten Grinde dem
nicht entgegenstehen. 3Ist eine Priifung in mehrere Teilpriifungen unterteilt, werden bei aner-
kanntem Rucktritt oder Versaumnis die bereits erbrachten Prifungsergebnisse angerechnet.

(3) "Versucht der Kandidat oder die Kandidatin das Ergebnis einer Prifungsleistung durch
Tauschung (z.B. durch Unterschleif, Plagiat oder nicht zugelassene Hilfsmittel) zu beeinflus-
sen, gilt die betreffende Prifungsleistung als mit ,ungeniigend” (0O Punkte) bewertet. 2Ein Plagi-
at liegt vor, wenn in einem wissenschaftserheblichen Zusammenhang bewusst oder grob fahr-
lassig geistiges Eigentum anderer verletzt wird, indem das von einem oder einer anderen ge-
schaffene, urheberrechtlich geschutzte Werk oder von einem oder einer anderen stammende
wesentliche wissenschaftliche Erkenntnisse, Hypothesen, Lehren oder Forschungsansatze
unter Anmafdung der Autorenschaft unbefugt verwertet werden; entscheidend sind jeweils die
Umstande des Einzelfalles. *Bei schriftlichen Klausurarbeiten liegt bereits dann ein Tau-
schungsversuch vor, wenn unerlaubte Hilfsmittel am Arbeitsplatz durch die Aufsicht vorgefun-
den werden. *Werden dem Kandidaten oder der Kandidatin im Laufe seines oder ihres Studi-
ums wiederholt erhebliche Tauschungen oder entsprechende Versuche in besonders schweren
Fallen nachgewiesen, kann das Prifungsorgan den Prifungsanspruch endgultig entziehen.
°Ein Kandidat oder eine Kandidatin, der oder die den ordnungsgemafen Ablauf der Prifung
stort, kann von dem jeweiligen Prifungsorgan, dem Aufgabensteller oder der Aufgabenstelle-
rin, dem Prufer oder der Priferin oder dem oder der Aufsichtsfihrenden von der Fortsetzung
der Prifungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prifungsleis-
tung als mit ,ungenigend” (0O Punkte) bewertet.

(4) 'Bei Prifungen im Rahmen der Zwischenpriifung oder der Juristischen Universitatspriifung
muss eine vor oder wahrend der Prifung eingetretene Prifungsunfahigkeit unverziglich beim

Prifungsorgan geltend gemacht werden. 2Wer krankheitsbedingte Prifungsunfahigkeit geltend
macht, muss ein arztliches Zeugnis vorlegen, das die Prifungsunfahigkeit flir den Tag der Pri-
fung arztlich begriindet. 3In begriindeten Zweifelsfallen kann das Priifungsorgan zusatzlich ein
amtsarztliches Zeugnis verlangen.

§ 16

Mangel im Priifungsverfahren

(1) 'Erweist sich, dass das Prufungsverfahren mit Mangeln behaftet war, die das Prifungser-
gebnis beeinflusst haben, ist auf Antrag eines Kandidaten oder einer Kandidatin oder von Amts
wegen anzuordnen, dass von bestimmten oder von allen Kandidaten oder Kandidatinnen die
Prifung oder einzelne Teile derselben wiederholt werden. 2Die Mangel miissen unverziglich
bei dem Dekan oder der Dekanin, bzw. bei der Juristischen Universitatsprifung bei dem oder
der Vorsitzenden des Priifungsausschusses geltend gemacht werden. Dieser bzw. diese ftrifft
die Entscheidung Uber die Mangelriige und ihre Konsequenzen.

(2) Sechs Monate nach Abschluss der Prufung dirfen von Amts wegen Anordnungen nach
Abs. 1 nicht mehr getroffen werden.
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§17
Ungiiltigkeit der Priifung

(1) Tauscht der Kandidat oder die Kandidatin bei einer Prifung und wird diese Tatsache erst
nach Bekanntgabe des Ergebnisses bekannt, kann das Prufungsorgan nachtraglich die Bewer-
tung der Prifungsleistungen entsprechend berichtigen und die Prifung ganz oder teilweise fir
nicht bestanden erklaren.

(2) '"Waren die Voraussetzungen fiir die Zulassung zu einer Priifung nicht erfiillt, ohne dass der
Kandidat oder die Kandidatin hierlber tduschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach
Aushandigung des Zeugnisses bzw. der Bescheinigung bekannt, so wird dieser Mangel durch
das Bestehen der Priifung geheilt. 2Erwirkt der Kandidat oder die Kandidatin die Zulassung
vorsatzlich zu Unrecht, entscheidet das Prifungsorgan unter Beachtung der allgemeinen ver-
waltungsrechtlichen Grundsatze lUber die Rlicknahme rechtswidriger Verwaltungsakte.

(3) Dem Kandidaten oder der Kandidatin ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur AuRerung
Zu geben.

(4) 'Das unrichtige Zwischenpriifungszeugnis bzw. die unrichtige Bescheinigung Uber die Juris-
tische Universitatspriifung ist einzuziehen und gegebenenfalls neu zu erteilen. 2Eine Entschei-
dung nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 ist nach einer Frist von funf Jahren ab dem Datum des
Zwischenprufungszeugnisses bzw. der Bescheinigung ausgeschlossen.

§18

Bewertung der Priufungsleistungen, Notenbildung und Einsicht in Prufungsakten

(1) 'Die Bewertungen fir die Prifungsleitungen werden von den jeweiligen Priifern und Prife-
rinnen festgesetzt. 2Studien- und Prifungsleistungen werden in Einklang mit § 1 der Verord-
nung des

Bundesministers der Justiz Uber eine Noten- und Punkteskala fir die erste und zweite

juristische Prifung in der jeweils geltenden Fassung wie folgt benotet; im Zweifel hat die Ver-
ordnung Vorrang:

16-18 Punkte sehr gut, eine besonders hervorragende Leistung

13-15 Punkte gut, eine erheblich Uber den durchschnittlichen Anforderungen
liegende Leistung

10-12 Punkte vollbefriedigend, eine Uber den durchschnittlichen Anforderungen
liegende Leistung

7-9 Punkte befriedigend, eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittli-
chen Anforderungen entspricht
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4-6 Punkte ausreichend, eine Leistung, die trotz ihrer Mangel durchschnittli-
chen Anforderungen noch entspricht

1-3 Punkte mangelhaft, eine an erheblichen Mangeln leidende, im Ganzen
nicht mehr brauchbare Leistung

0 Punkte ungenugend, eine vollig unbrauchbare Leistung

(2) 'Schriftliche Prifungsleistungen, die nicht mit mindestens ,ausreichend” (4,00 Punkte) be-
wertet werden, sind von zwei Prifern oder Priferinnen zu bewerten. 2In diesem Fall wird eine
Durchschnittsnote errechnet. *Bei der Bildung von Durchschnittsnoten nach Satz 2 werden die
ersten beiden Dezimalstellen nach dem Komma bertcksichtigt; alle weiteren Stellen werden
ohne Rundung gestrichen. “Bei der Ermittlung der Notenstufe werden Nachkommastellen nicht
beriicksichtigt. °Eine Leistung ist bestanden, wenn sie mindestens mit der Note ,ausreichend*
(4,00 Punkte) bewertet wird. 6Satze 1 bis 5 gelten auch flr den Fall, dass eine Prifung aus
mehreren Leistungen besteht.

(3) Werdenim Rahmen der Zwischenprufung zwei Prufer oder Priferinnen tatig und bewertet
nur ein Prifer oder eine Priferin die Prifungsleistung mit ,mangelhaft* oder ,ungentigend und
ergibt sich als arithmetisches Mittel aus beiden Bewertungen eine Punktzahl von weniger als
vier Punkten, dann ist die Prifungsleistung dem Aufgabensteller oder der Aufgabenstellerin zur
Entscheidung vorzulegen.

(4) Bei der Bildung der Prufungsgesamtnote fur die Juristische Universitatsprifung entspre-
chen den errechneten Punktwerten in Einklang mit § 2 Abs. 2 der in Abs. 1 genannten Verord-
nung die folgenden Notenbezeichnungen:

sehr gut 14,00 — 18,00
gut 11,50 — 13,99
vollbefriedigend 9,00 — 11,49
befriedigend 6,50 — 8,99
ausreichend 4,00 -6,49
mangelhaft 1,50 — 3,99
ungenugend 0-1,49

(5) Nach Bekanntgabe der Bewertung einer Prifungsleistung wird dem Kandidaten oder der
Kandidatin auf Antrag Einsicht in seine oder ihre schriftlichen Prifungsarbeiten, die darauf be-
zogenen Gutachten der Prufer oder Pruferinnen und in die Prifungsprotokolle gewahrt.

(6) 'Der Antrag ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Priifungsergebnisses bei dem
Aufgabensteller oder der Aufgabenstellerin zu stellen. ?War der Kandidat oder die Kandidatin
ohne eigenes Verschulden verhindert, diese Frist einzuhalten, gilt Art. 32 BayVwVfG entspre-
chend. *Der Aufgabensteller oder die Aufgabenstellerin bestimmt Ort und Zeit der Einsicht-
nahme. “Art. 29 BayVwVfG gilt entsprechend.
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§19

Nachteilsausgleich fur Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung

(1) "Macht ein Studierender oder eine Studierende glaubhaft, dass er oder sie wegen einer
Behinderung oder langer andauernden schweren beziehungsweise chronischen Erkrankung
nicht in der Lage ist, Prifungsleistungen ganz oder teilweise zu den vorgesehenen Bedingun-
gen zu erbringen oder innerhalb der in dieser Ordnung genannten Fristen abzulegen, trifft der
Dekan oder die Dekanin oder im Falle der Juristischen Universitatsprifung der oder die Vorsit-
zende des Prifungsausschusses auf Antrag in Textform oder in elektronischer Form angemes-
sene nachteilsausgleichende Malinahmen. 2Als solche kommen insbesondere die Verande-
rung der aufderen Prifungsbedingungen, die Verlangerung der Fristen fur das Ablegen von
Prifungsleistungen sowie das Erbringen gleichwertiger Priifungsleistungen in Betracht. *Die
Grunde fir die beantragten Nachteilsausgleiche sind von dem oder der Studierenden darzule-
gen. “Zur Glaubhaftmachung kénnen geeignete Nachweise, in begriindeten Zweifelsfallen ein
amtsarztliches Zeugnis, verlangt werden.

(2) 'Der Antrag nach Abs. 1 Satz 1 ist spatestens mit der Anmeldung zur Priifung zu stellen.
Die Entscheidung ist dem oder der Studierenden schriftlich mitzuteilen.

§ 20

Schutzbestimmungen und Fristberechnung bei Mutterschutz und Elternzeit

'Die Schutzbestimmungen des Gesetzes zum Schutz der erwerbstatigen Mutter (Mutterschutz-
gesetz — MuSchG) in der jeweils geltenden Fassung finden auf das Studium Anwendung. 2Die
im MuSchG enthaltenen Schutzfristen sind bei der Berechnung samtlicher Fristen nach dieser
Studien- und Prufungsordnung oder nach der jeweiligen Fachstudien- und -prifungsordnung
zu berticksichtigen. 3Satz 2 gilt auch flr die Elternzeit im Sinne des Gesetzes zum Elterngeld
und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz — BEEG) in der jeweils geltenden
Fassung.
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3. Teil: Grundstudium und Zwischenpriifung

§ 21

Grundstudium und Zwischenpriifung

(1) 'Das Grundstudium umfasst die Grundkurse Privatrecht, Staatsrecht, Strafrecht sowie wei-
tere Vorlesungen. 2Die Grundkurse erstrecken sich jeweils (iber zwei Semester.

(2) 'Die studienbegleitenden Klausuren der Zwischenprifung (Teilprifungen) haben zum Ge-
genstand:

im Grundkurs Privatrecht die beiden ersten Bucher des BGB (dabei aus Buch 1 Ab-
schnitt 1 Titel 2 nur das Recht der Organhaftung), sowie die Grundzlge des Erwerbs
des Eigentums,

im Grundkurs Staatsrecht das Staats- und Verfassungsrecht (Staatsorganisation,
Grundrechte, Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht) ohne die Bezlge zum
Volker- und Europarecht sowie die Bestimmungen zum Notstand, zum Verteidigungsfall
und zur Finanzverfassung,

im Grundkurs Strafrecht (Allgemeiner Teil des Strafgesetzbuchs sowie Rechtferti-
gungsgrunde aulerhalb des Strafgesetzbuchs sowie aus dem Besonderen Teil des
Strafgesetzbuchs folgende Abschnitte: Siebenter Abschnitt: Straftaten gegen die o6ffent-
liche Ordnung; Vierzehnter Abschnitt: Beleidigung; Funfzehnter Abschnitt: Verletzung
des personlichen Lebens- und Geheimbereichs; Sechzehnter Abschnitt: Straftaten ge-
gen das Leben; Siebzehnter Abschnitt: Straftaten gegen die korperliche Unversehrtheit;
Achtzehnter Abschnitt: Straftaten gegen die personliche Freiheit; Neunzehnter Ab-
schnitt: Diebstahl und Unterschlagung; Zwanzigster Abschnitt: Raub und Erpressung;
Zweiundzwanzigster Abschnitt: Betrug und Untreue; Siebenundzwanzigster Abschnitt:
Sachbeschadigung; Achtundzwanzigster Abschnitt: Gemeingefahrliche Straftaten (§
323a, 323c StGB); Dreiligster Abschnitt: Straftaten im Amt (§ 340 StGB),

in der Vorlesung ,Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsprozessrecht® das
Verwaltungsrecht Allgemeiner Teil (VWVfG und BayVwVfG jedoch ohne Teil VII/Siebter
Teil) und das Verwaltungsprozessrecht jedoch ohne Teil IV der VwWGO,

in der Vorlesung ,Vertragliche Schuldverhaltnisse mit Vertragsgestaltung® das Recht
der vertraglichen Schuldverhaltnisse (jedoch ohne Abschnitt 8 Titel 2, 11, 15, 18, 19
und 25 des 2. Buchs des BGB) einschliellich deren Bezlige zum allgemeinen Teil des
BGB, zum allgemeinen Schuldrecht, sowie zum Erwerb des Eigentums,

in der Vorlesung ,Mobiliarsachenrecht das Sachenrecht (jedoch ohne die Rechte an
Grundsticken und ohne Abschnitt 8 Titel 2 des 3. Buchs des BGB) einschlieBlich des-
sen Bezlige zu den ersten beiden Blchern des BGB.

(3) 'Die Zwischenpriifung schlieRt das Grundstudium ab. 2Sie dient der Feststellung, ob das
Ziel des Grundstudiums erreicht ist, und ist nach MalRgabe des § 24 Abs. 3 Voraussetzung flr
die Aufnahme des Hauptstudiums.

(4) '"Zum Zwecke des erstmaligen Ablegens der Zwischenpriifung werden nur im zweiten Se-
mester je zwei Klausuren in den Grundkursen Privatrecht und Staatsrecht und nur im dritten
Semester zwei Klausuren im Grundkurs Strafrecht, zwei Semesterabschlussklausurenin der
Vorlesung ,Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsprozessrecht®und je eine Semes-
terabschlussklausur in den Vorlesungen ,Vertragliche Schuldverhaltnisse mit Vertragsgestal-
tung” und ,Mobiliarsachenrecht® angeboten. 2Die Bearbeitungszeit fir Grundkursklausuren be-
tragt jeweils einhundertzwanzig Minuten, fir die Klausuren zu den Ubrigen Vorlesungen jeweils
neunzig Minuten.
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(5) Die Aufgaben werden von der fur die Lehrveranstaltung verantwortlichen Lehrperson (Auf-
gabensteller oder Aufgabenstellerin) gestellt; dabei sind die geschichtlichen, wirtschaftlichen,
politischen, gesellschaftlichen, rechtsphilosophischen und europarechtlichen Grundlagen der
jeweiligen Facherin die Aufgabenstellung mit einzubeziehen.

(6) Termine fur Prifungsleistungen werden sechs Wochen vorher durch Aushang am Dekanat
oder auf den Internetseiten der Fakultat bekannt gegeben.

§ 22

Zulassung zur Zwischenpriifung

(1) 'Die fristgemaRe Anmeldung zur ersten Priifungsleistung gilt fiir Studierende, die seit dem
ersten Fachsemester ohne Unterbrechung im Studiengang Rechtswissenschaft an der Univer-
sitat Passau immatrikuliert sind, zugleich als Antrag auf Zulassung zur Zwischenprifung.
2Andere Studierende werden nur auf Antrag zur Prifung zugelassen. *Der Antrag nach Satz 2
ist spatestens zwei Wochen nach Beginn der Vorlesungszeit des jeweiligen Prifungssemesters
schriftlich an den Dekan zu richten. “Dem Antrag ist eine Erklarung dariiber beizufligen,

1. ob und welche Teilprifungen der Zwischenprifung im Studiengang Rechtswissenschaft
oder welche vergleichbaren Studien- und Prufungsleistungen bereits an einer anderen
Universitat abgelegt wurden und

2. ob die Zwischenprifung im Studiengang Rechtswissenschaft, die Juristische Universi-
tatsprifung oder die erste Juristische Staatsprufung endgultig nicht bestanden wurde.

(2) Die Zulassung zur Zwischenprifung ist zu versagen, wenn
1. die nach Abs. 1 vorgeschriebenen Zulassungsvoraussetzungen nicht erfullt sind oder

2. die Zwischenpriufung im Studiengang Rechtswissenschaft, die Juristische Universitats-
prufung oder die erste Juristische Staatspriufung endgultig nicht bestanden wurde.

(3) Die Entscheidung uber die Zulassung sowie Uber die Anrechnung von Studien- und Pru-
fungsleistungen ist rechtzeitig vor Prifungsbeginn bekannt zu geben.

§ 23

Bestehen, Nichtbestehen und Wiederholung der Zwischenpriufung

(1) Die 2Zwischenprufung wird als ,bestanden® oder ,nicht bestanden” bewertet.

(2) Die Zwischenprifung ist bestanden, wenn

1. je eine Grundkursklausur im Privatrecht, im Staatsrecht und im Strafrecht und
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2. eine Semesterabschlussklausur zu der Vorlesung ,Allgemeines Verwaltungsrecht und
Verwaltungsprozessrecht® und

3. die Semesterabschlussklausur zu der Vorlesung ,Vertragliche Schuldverhaltnisse mit
Vertragsgestaltung” oder zu der Vorlesung ,Mobiliarsachenrecht”

mit mindestens ,ausreichend” (4,0 Punkte) bewertet worden sind.

(3) "Uber die bestandene Zwischenpriifung wird ein Zeugnis ausgestellt. 2Das Zeugnis ist vom
Dekan oder von der Dekanin zu unterzeichnen. 3Als Datum des Zeugnisses istder Tag anzu-
geben, an dem die letzte Priifungsleistung erbracht worden ist. “Die Noten fir die Teilprifun-
gen werden dem Zeugnis beigefugt; in der Bescheinigung ist die Noten- und Punkteskala ab-
zudrucken.

(4) 'Die fur das Bestehen der Zwischenpriifung erforderlichen Voraussetzungen sind bis zum
Ende des dritten Semesters nachzuweisen.?Hat der Kandidat oder die Kandidatin diese Vo-
raussetzungen nicht bis zum Ende des dritten Semesters erworben und gegeniber dem Pri-
fungssekretariat nachgewiesen, so gilt die Zwischenpriifung als erstmals nicht bestanden. Der
Versuch, die Zwischenprifung zu bestehen, kann erneut unternommen werden, indem inner-
halb von zwei Semestern die flr das Bestehen der Zwischenprifung noch fehlenden Voraus-
setzungen erworben werden. “Die Frist nach Satz 3 wird durch Beurlaubung oder Exmatrikula-
tion nicht unterbrochen, es sei denn, es wird nachgewiesen, dass das Studium an einer ande-
ren Universitat im gleichen Studiengang weitergefuhrt wird.

(5) 'Zum Zweck des erneuten Ablegens der Zwischenpriifung werden im vierten Semester alle
Teilprifungen angeboten. 2Die Teilpriifungen zum Grundkurs Strafrecht und zu den Vorlesun-
gen ,Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsprozessrecht®, ,Vertragliche Schuldver-
haltnisse mit Vertragsgestaltung“ und ,Mobiliarsachenrecht” werden auch im fiinften Semester
angeboten. 3Jede Teilprifung kann nur einmal erneut versucht werden. “‘Werden im Rahmen
einer Teilprifung zwei Klausuren angeboten, so genugt es, wenn eine der beiden Klausuren
bestanden wird.

(6) Uberschreitet ein Kandidat oder eine Kandidatin die Fristen in Abs. 4 aus von ihm oder ihr
nicht zu vertretenden Griinden, gewahrt der Dekan oder die Dekanin auf Antrag eine ange-
messene Nachfrist. 2Der Antrag muss unverziglich nach Eintreten dieser Griinde gestellt wer-
den.

(7) "Ist die Zwischenpriifung erstmals oder endgliltig nicht bestanden oder gilt sie als nicht be-
standen, so erteilt der Dekan oder die Dekanin dem Prufling einen schriftlichen Bescheid Gber
das erstmalige oder endgiiltige Nichtbestehen der Zwischenprifung. 2Auf Antrag wird eine Be-
scheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prufungsleistungen sowie die noch fehlenden Pru-
fungsleistungen enthalt und erkennen lasst, dass die Zwischenprifung nicht bestanden ist.
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4. Teil: Haupt- und Abschlussstudium

§ 24

Ziel, Inhalt und Zulassung

(1) 'Das Hauptstudium dient dem weiterflihrenden Studium der Pflichtfacher, der Absolvierung
der Ubungen fiir Fortgeschrittene sowie dem Studium eines Schwerpunktbereichs. 2Die Lehr-
veranstaltungen des Hauptstudiums ergeben sich aus dem Studienplan (Anlage).

(2) 'Die Ubungen fiir Fortgeschrittene umfassen den gesamten Stoff der Pflichtfacher gemal §
18 Abs. 2 Nrn. 1 bis 7 JAPO. 2Die Ubung firr Fortgeschrittene

1. im Zvilrecht umfasst insbesondere den Stoff der Pflichtfacher gemall § 18 Abs. 2 Nrn.
1 bis 3, Nrn. 6 und 7 Buchstabe a und b JAPO,

2. im Strafrecht umfasst insbesondere den Stoff der Pflichtfacher gemaf § 18 Abs. 2 Nrn.
4 und 6 sowie Nr. 7 Buchstabe a und ¢ JAPO,

3. im Offentlichen Recht umfasst insbesondere den Stoff der Pflichtfacher gemaR § 18
Abs. 2 Nrn. 5 und 6 sowie Nr. 7 Buchstabe a, d und e JAPO.

(3) Die Teilnahme an den Ubungen fiir Fortgeschrittene setzt das Bestehen der Teilleistungen
der Zwischenprufung in dem betroffenen Fach voraus.

(4) Auslandische Studierende sind zum Hauptstudium zugelassen, wenn sie an einer auslandi-
schen Universitat ein zweijahriges Jurastudium erfolgreich absolviert und an der Juristischen
Fakultat der Universitat Passau die Urkunde Uber Grundkenntnisse des deutschen Rechts
nach der ,Ordnung des Studiums und der Prifung fir eine Urkunde tber Grundkenntnisse des
deutschen Rechts der Juristischen Fakultat der Universitat Passau® vom 5. August 2011 in der
jeweils geltenden Fassung erlangt oder Studien- und Prifungsleistungen erbracht haben, die
sich hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen nicht wesentlich von den im Urkundsstudium zu
erbringenden unterscheiden.

§ 25
Ubungen fiir Fortgeschrittene; Wiederholung

(1) Ein Leistungsnachweis im Zivilrecht, im Strafrecht und im Offentlichen Recht gemaR § 24
Abs. 1 Satz 1 JAPO wird erteilt, wenn in dem betreffenden Fach folgende Voraussetzungen
erflllt sind:

1. Erbringung der in den Abs. 2 bis 4 genannten besonderen Leistungen und

2. eine Hausarbeit, die mindestens mit der Note ,ausreichend“ bewertet worden ist.

(2) Besondere Leistungen im Zivilrecht: Im Zivilrecht muss aus mindestens drei der Veranstal-
tungen Gesetzliche Schuldverhaltnisse, Inmobiliarsachenrecht, Familienrecht/Erbrecht, Euro-

18



paisches Privatrecht und Ubung zur Methodik der zivilrechtlichen Fallbearbeitung jeweils min-
destens eine Klausur bestanden werden.

(3) Besondere Leistungen im Offentlichen Recht: Im Offentlichen Recht missen von den bei-
den Abschlussklausuren, die im Grundkurs Europarecht und Internationales sowie zum Ab-
schluss der Vorlesungen Polizei-, Kommunal- und Baurecht gestellt werden, sowie von den in
den Ubungen im Offentlichen Recht gestellten Klausuren insgesamt mindestens vier Klausuren
bestanden werden, mindestens zwei davon in Ubungen im Offentlichen Recht fiir Fortgeschrit-
tene, jeweils maximal eine im Grundkurs Europarecht und Internationales Il sowie zu den Vor-
lesungen Polizei-, Kommunal- und Baurecht.

(4) Besondere Leistungen im Strafrecht: Im Strafrecht muss mindestens eine der beiden Ab-
schlussklausuren der Lehrveranstaltungen entweder in Strafrecht lll oder in Strafrecht IV mit
mindestens ,ausreichend (4,0 Punkte) bewertet werden.

(5) Die Bearbeitungszeit fiir die Abschlussklausuren und die Ubungsklausuren betragt im Zivil-
recht in der Ubung zur Methodik der zivilrechtlichen Fallbearbeitung einhundertzwanzig Minu-
ten, im Ubrigen Zivilrecht jeweils neunzig Minuten, im Offentlichen Recht und im Strafrecht
durchgangig einhundertzwanzig Minuten.

(6) In jedem Studienjahr wird wahrend der vorlesungsfreien Zeit mindestens je eine Hausarbeit
im Privatrecht, im Strafrecht und im Offentlichen Recht gestellt.

(7) Klausuren und Hausarbeiten nach diesem Paragrafen dirfen beliebig oft wiederholt wer-
den.

§ 26

Abschlussstudium

'Das Abschlussstudium dient der Wiederholung und Vertiefung der im Grund- und Hauptstudi-
um vermittelten Kenntnisse. ?Die im Abschlussstudium angebotenen Veranstaltungen (insbe-
sondere Examens- und Klausurenkurse) ergeben sich aus dem Studienplan (Anlage).
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5. Teil: Studium im Schwerpunktbereich und Juristische Universitatsprifung

§ 27

Ziel des Studiums im Schwerpunktbereich

'Das Studium im Schwerpunktbereich dient der Vertiefung und Spezialisierung in dem gewahl-
ten Schwerpunktbereich, einschliel3lich der Belange der juristischen Praxis, insbesondere des
Anwaltsberufs. 2Auch sollen in dieser Phase den Studierenden — bezogen auf den gewahlten
Schwerpunktbereich — die Schliisselqualifikationen vermittelt werden. 3Zu diesen Schliisselqua-
lifikationen gehdren in internationalen und europaischen Fachern auch Kenntnisse der engli-
schen Fachsprache.

§ 28

Inhalt der Schwerpunktbereiche

(1) 'Die Schwerpunktbereiche sind mit Ausnahme des Schwerpunktbereichs ,Auslandisches
Recht”in jeweils zwei Teilbereiche gegliedert. 2Schwerpunktbereiche mit den jeweiligen Teilbe-
reichen sind:

1. Grundlagen des Rechts und des Staates |
I. Rdmische und deutsche Rechtsgeschichte; Privatrechtsgeschichte der Neuzeit
Il. Rechts- und Staatsideen der Neuzeit; Europaische Verfassungsgeschichte
2. Grundlagen des Rechts und des Staates |l
I. Rbmische und deutsche Rechtsgeschichte; Privatrechtsgeschichte der Neuzeit
Il. Rechtssoziologie/Methodenlehre
3. Grundlagen des Rechts und des Staates Il
l. Rechts- und Staatsideen der Neuzeit; Europaische Verfassungsgeschichte
Il. Rechtssoziologie/Methodenlehre
4. Recht der europaischen und internationalen Staatengemeinschaft |
l. Volkerrecht
Il. Europarecht
5. Recht der européischen und internationalen Staatengemeinschaft I
l. Volkerrecht
Il. Europaisches und internationales Wirtschaftsrecht
6. Recht der europaischen und internationalen Staatengemeinschaft lll
I. Europarecht
l. Europaisches und internationales Wirtschaftsrecht

7. Staat und Europa
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I. Verfassungs- und Verwaltungsrecht (vertieft)
Il. Europarecht
8. Staat und Steuern
I. Verfassungs- und Verwaltungsrecht (vertieft)
Il. Steuerrecht
9. Staat und Wirtschaft
I. Verfassungs- und Verwaltungsrecht (vertieft)
II. Offentliches Wirtschaftsrecht
10. Internationales Privat- und Handelsrecht
l. Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung
Il. Internationale Handelsgeschafte und internationale Streitbeilegung
11. Internationales Privat- und Wirtschaftsrecht
l. Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung
IIl. Privates Wirtschaftsrecht
12. Informations- und Kommunikationsrecht
l. Allgemeines Medien- und Informationsrecht
Il. Rechtsfragen des E-Government und E-Commerce
13. Gesellschafts- und Steuerrecht
l. Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
Il. Steuerrecht
14. Offentliches Wirtschafts- und Steuerrecht
l. Steuerrecht
II. Offentliches Wirtschaftsrecht
15. Internationales Unternehmens- und Kapitalmarktrecht
l. Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
Il. Europaisches und internationales Wirtschaftsrecht
16. Gesellschaftsrecht und Internationales Privatrecht
l. Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
II. Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung
17. Steuer- und Strafrecht
l. Steuerrecht
Il. Vertieftes Strafprozess- und Strafrecht; Praxis der Strafverteidigung
18. Handels- und Wirtschaftsrecht



l. Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
IIl. Privates Wirtschaftsrecht
19. Offentliches und Privates Wirtschaftsrecht
. Offentliches Wirtschaftsrecht
IIl. Privates Wirtschaftsrecht
20. Rechtsdurchsetzung im Wirtschaftsrecht
l. Grundlagen der Zivilrechtspflege
IIl. Privates Wirtschaftsrecht
21. Rechtsdurchsetzung im Zivilrecht
l. Grundlagen der Zivilrechtspflege
Il. Schwerpunkte der Zivilrechtsdurchsetzung
22. Zivilrechtspflege und Internationales Privatrecht
l. Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung
Il. Schwerpunkte der Zivilrechtsdurchsetzung
23. Strafrechtspflege
l. Kriminologie; Jugendstrafrecht; Strafvollzugsrecht; Forensische Psychiatrie
Il. Vertieftes Strafprozess- und Strafrecht; Praxis der Strafverteidigung
24. Straf- und Gesellschaftsrecht
l. Vertieftes Strafprozess- und Strafrecht; Praxis der Strafverteidigung
Il. Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
25. Strafrecht und Volkerrecht
l. Vertieftes Strafprozess- und Strafrecht; Praxis der Strafverteidigung
IIl. Volkerrecht
26. Strafrecht und Europarecht
l. Vertieftes Strafprozess- und Strafrecht; Praxis der Strafverteidigung
Il. Europarecht
27. Arbeitsrecht
I. Individualarbeitsrecht, Recht der sozialen Sicherheit und Arbeitsverfahrensrecht
IIl. Kollektives Arbeitsrecht
28. Common Law und Internationales Privatrecht
l. Common Law
Il. Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung

29. Common Law und Internationales Handelsrecht



I. Common Law
Il. Internationale Handelsgeschafte und internationale Streitbeilegung

30. Auslandisches Recht

(2) Der Inhalt des Schwerpunktbereichs ,Auslandisches Recht richtet sich nach den der als
Anlage beigefugten Mustervereinbarung entsprechenden Vereinbarungen mit den auslandi-
schen Partnerhochschulen.

(3) 'Die Curricula der anderen Schwerpunktbereiche sind dem als Anlage beigefligten Stu-
dienplan zu entnehmen. ?Veranstaltungen kdnnen auch Uber das Angebot der virtuellen Hoch-
schule Bayern (vhb) durchgefuhrt werden.

(4) 'Die Vorlesungen im Teilbereich ,Common Law" werden in englischer Sprache abgehalten.
2Auch im Ubrigen kénnen geeignete Vorlesungen der Schwerpunktbereiche in einer anderen
Sprache als Deutsch abgehalten werden. 3Geeignete Vorlesungen sind solche, deren Inhalt
nicht im Wesentlichen deutsches geltendes Recht behandelt.

§ 29

2weck der Juristischen Universitatspriifung

Im Rahmen der Juristischen Universitatsprufung soll der oder die Studierende zeigen, dass er
oder sie die Prufungsgebiete des gewahlten Schwerpunktbereichs beherrscht und somit tber
vertiefte Kenntnisse in einem wesentlichen Teilbereich der Rechtswissenschaft verfugt.

§ 30

Prifungsleistungen der Juristischen Universitatsprifung

(1) Die Juristische Universitatsprufung besteht aus folgenden zwei Teilprafungen:

1. einer Seminararbeit mit mundlichem Vortrag und mundlicher Aussprache sowie der Mit-
arbeit an dem Seminar (§ 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 JAPO) und

2. einer schriftlichen Aufsichtsarbeit mit einer Bearbeitungszeit von finf Stunden in dem
gewahlten Schwerpunktbereich als studienabschlielende Leistung (§ 40 Abs. 1 Nr. 2
JAPO).

(2) 'Die Seminararbeit nach Abs. 1 Nr. 1 soll mindestens ein obligatorisches Priifungsgebiet
des Schwerpunktbereichs vertiefen. 2Die Bearbeitungszeit betragt vier bis sechs Wochen.
3Soferm die Bearbeitungszeit liberschritten wird oder die Abgabe verspatet erfolgt, wird die
Arbeit als nicht bestanden (0 Punkte) bewertet. “Der Hochstumfang der Seminararbeit kann in
geeigneter Weise beschrankt werden. °Die wesentlichen Inhalte der Seminararbeit sind im

23



Rahmen des Seminars mindlich vorzutragen. éDer Vortrag soll 20 bis 30 Minuten nicht Gber-
schreiten. “An den Vortrag schlie3t sich eine Aussprache von maximal 25 Minuten an. éDie
Aussprache kann sich auch auf das Prufungsgebiet, dem das Seminararbeitsthema zugeord-
net ist, erstrecken. °Seminararbeit und die mindlichen Leistungen gelten als zwei eigenstandi-
ge Prufungsleistungen; § 18 Abs. 2 Satze 1 bis 5 gelten entsprechend fir die Seminararbeit.

(3) 'Die studienabschlieRende, schriftliche Aufsichtsarbeit nach Abs. 1 Nr. 2 erstreckt sich auf
alle angebotenen obligatorischen Priifungsgebiete des Schwerpunktbereichs. 2Die Bearbei-
tungszeit betragt funf Stunden. *Die Aufgabenstellung erfolgt durch einen oder eine im
Schwerpunktbereich lehrenden Prifer bzw. Priferin. “Die Aufgabenstellung kann auch zwei
gleichwertige Teilaufgaben umfassen, die jeweils einen der beiden Teilbereiche abdecken. °In
diesem Fall kann die Aufgabenstellung durch zwei Priifer bzw. Priferinnen erfolgen. Die Auf-
gabenstellung und der Prufer bzw. die Priferin werden erst mit Beginn der Prifung bekannt
gegeben. "Erfolgt die Aufgabenstellung gemal Satz 4, so bewertet jeder Prifer bzw. jede Pri-
ferin die jeweiligen Teilaufgaben als eigenstandige Prifungsleistungen einzeln; § 18 Abs. 2
Satze 1 bis 5 gelten entsprechend.

(4) 'Die Prifungsteilnehmer und Priifungsteilnehmerinnen diirfen bei der Ablegung der Teilpri-
fungen der Juristischen Universitatsprifung gem. Abs. 1 Nr. 2 nur die vom Prifungsausschuss
fur die Juristische Universitatsprifung zugelassenen Hilfsmittel benltzen. ?Diese sind selbst zu
beschaffen.

(5) 'Die Prifungssprache ist Deutsch. 2Im Teilbereich ,Common Law" ist die Prifungssprache
Englisch. *Die miindlichen Leistungen in den anderen Teilbereichen gemal Abs. 1 Nr. 1 kann
nach Bestimmung durch den Prufer oder die Priferin auch fremdsprachlich abverlangt werden;
dies ist bis zum Zeitpunkt der Anmeldung fir die Prifungsleistung bekannt zu geben.

(6) Fur den Schwerpunktbereich ,Auslandisches Recht” gelten hinsichtlich der Prufungsleistun-
gen der Juristischen Universitatsprifung die Besonderheiten, die sich aus den Vereinbarungen
mit den auslandischen Partnerhochschulen ergeben.

§ 31

Zeitpunkt der Prifung

(1) 'An den Teilprifungen der Juristischen Universitatspriifung ist so rechtzeitig teil-zunehmen,
dass die Juristische Universitatsprifung bis zum Ende des neunten Fachsemesters abge-
schlossen sein kann (Regelfrist). 2Die Regelfrist darf hdchstens um eine Frist von vier Semes-
tern Uberschritten werden.

(2) "Uberschreitet der oder die Studierende die Fristdes Abs. 1 Satz 2 aus von ihm oder ihr zu
vertretenden Grinden, gelten die nicht fristgerecht abgelegten Teilleistungen im Rahmen der
Juristischen Universitatsprifung als abgelegt und mit der Note ,,ungentigend” (0 Punkte) be-
wertet. 2Es gilt § 34 Abs. 7 entsprechend mit der MaRgabe, dass séamtliche Teilleistungen bis
zum Ende des 15. Fachsemesters abzulegen sind. 3Nicht zu vertretende Griinde, die ein Uber-
schreiten dieser Frist rechtfertigen sollen, sind unverziglich schriftlich beim Prifungsausschuss
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fur die Juristische Universitatspriifung geltend und glaubhaft zu machen. “Uber die Anerken-
nung der Grinde sowie die Dauer einer Fristverlangerung entscheidet der Prifungsausschuss
fur die Juristische Universitatsprufung.

§ 32

Zulassung zum Studium im Schwerpunktbereich; Wahl und Wechsel eines Schwer-
punktbereichs

(1) Die Zulassung zum Studium im Schwerpunktbereich kann beantragen, wer im Studiengang
Rechtswissenschaft an der Universitat Passau immatrikuliert ist, in mindestens zwei der drei
Bereichen (Privatrecht, Strafrecht, Offentliches Recht) die jeweils erforderlichen Zwischenpri-
fungsleistungen erfolgreich erbracht hat und in jedem dieser drei Bereiche mindestens eine
Grundkursklausur bestanden hat.

(2) 'Der Antrag auf Zulassung ist an den Prifungsausschuss fir die Juristische Universitatspri-
fung in der von diesem festgelegten Form zu richten. 2Der oder die Vorsitzende des Prifungs-
ausschusses fur die Juristische Universitatsprufung legt fur die Zulassung zum Wintersemester
einheitliche Termine fur die Antrage im Sinn von Satz 1 fest (erstes Verfahren) und macht die-
se jeweils durch Aushang am Dekanat oder auf den Internetseiten der Fakultat bekannt.

(3) Dem Antrag auf Zulassung sind beizuflgen:
1. der Nachweis Uber das Vorliegen der in Abs. 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen;
2. eine Erklarung dartber, welcher Schwerpunktbereich gewahlt wird;

3. eine Erklarung daruber, ob fur den Fall, dass zu dem gewahlten Schwerpunktbereich
aufgrund der Zugangsbegrenzung kein Zugang besteht (§ 33), die Zulassung zum
Schwerpunktbereichsstudium fur einen anderen Schwerpunktbereich beantragt wird; in
diesem Fall kdbnnen unter Angabe einer Rangfolge bis zu drei weitere Schwerpunktbe-
reiche gewahlt werden;

4. eine Erklarung darlber,

— ob und welche Teilprifungen der Juristischen Universitatsprifung oder welche ver-
gleichbaren Studien- und Prufungsleistungen bereits an einer anderen Universitat
abgelegt worden sind und

— ob die Zwischenprufung oder die Juristische Universitatsprufung oder die Erste Juris-
tische Staatsprufung endgultig nicht bestanden wurde.

(4) Die Zulassung ist zu versagen, wenn
1. die nach Abs. 1 vorgeschriebenen Zulassungsvoraussetzungen nicht erfillt sind,
2. die Unterlagen nach Abs. 3 nicht vollstandig sind,

3. die Zwischenprufung oder die Juristische Universitatsprufung oder die Erste Juristische
Staatsprifung endguiltig nicht bestanden wurde oder
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4. nur Schwerpunktbereiche gewahlt wurden (Abs. 3 Nr. 3), fir die die Zugangsbegren-
zung eingreift und zum Ausschluss des betreffenden Studierenden fuhrt (§ 33 Abs. 1
und 4 bis 6).

5) 'Der oder die Vorsitzende des Priifungsausschusses fiir die Juristische Universitétspriifung
legt fir die Zulassung zum Wintersemester (zweites Verfahren) und fir die Zulassung zum da-
rauf folgenden Sommersemester (drittes Verfahren) zuséatzliche einheitliche Termine fir die
Antrage auf Zulassung zum Studium im Schwerpunktbereich fest. 2Die Termine sind jeweils
durch Aushang am Dekanat oder auf den Internetseiten der Fakultat bekannt zu machen. *Abs.
1, Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 und 4 und § 33 gelten fir das zweite und das dritte Verfahren mit der
MaRgabe, dass die Zahl der verfugbaren Platze in den einzelnen Schwerpunktbereichen durch
die Zulassungen im Rahmen vorheriger Verfahren reduziert ist.

(6) 'Der Schwerpunktbereich, und im Falle des Schwerpunktbereichs ,Auslandisches Recht*
auch das Land oder die Universitat, an der die Schwerpunktausbildung durchgefuhrt werden
soll, kdnnen durch Erklarung in Textform oder in elektronischer Form gegenuber dem Pru-
fungsausschuss einmal gewechselt werden. ?Hinsichtlich der Termine und der Regeln (ber die
Zulassung ist die Wechselerklarung wie eine erstmalige Anmeldung zu behandeln.

§33
Zugangsbegrenzung

(1) Uberschreitet die Gesamtzahl der Bewerbungen fiir einen Schwerpunktbereich die Auf-
nahmekapazitat nach Abs. 2 und macht einer der Dozenten oder Dozentinnen von seinem oder
ihrem Kapazitatsvorbehalt Gebrauch (Abs. 3 Satz 3), begrenzt der Prifungsausschuss nach
MalRgabe der Abs. 4 bis 7 den Zugang zu dem betroffenen Schwerpunktbereich.

(2) 'Die stets auszuschopfende Aufnahmekapazitat eines Schwerpunktbereichs entspricht der
in den beiden Folgesemesternin diesem Schwerpunktbereich zur Verfugung stehenden Zahl
von Seminarplatzen. 2Dabei sind fiir die Zwecke der Berechnung der Aufnahmekapazitat fiir
jedes Seminar 15 Seminarplatze anzusetzen. *3Soweit Seminare thematisch mehreren Schwer-
punktbereichen zugeordnet sind, sind die Platze dieser Seminare zu gleichen Teilen auf diese
Schwerpunktbereiche aufzuteilen.

(3) "Uberschreitet die Gesamtzahl der Bewerbungen fiir die von einem Dozenten oder einer
Dozentin betreuten Teilbereiche in allen Schwerpunktbereichen, in denen er bzw. sie tatig ist,
die Zahl von 45 (,Grenzwert"), ist der Dozent oder die Dozentin zunachstin der Weise zu ent-
lasten, dass die den Grenzwert Uberschreitende Zahl von Studierenden denjenigen Dozenten
und Dozentinnen zugeordnet werden, die innerhalb der gleichen Schwerpunktbereiche in den
gleichen Teilbereichen tatig sind. 2Dabei darf der Grenzwert auch fir diese Dozenten und Do-
zentinnen nicht Gberschritten werden. *Wird der Grenzwert auch nach dieser Entlastung Gber-
schritten, kann der Dozent oder die Dozentin gegenuber dem Prifungsausschuss den Kapazi-
tatsvorbehalt erklaren. “In Teilbereichen, in denen noch weitere Dozenten und Dozentinnen
tatig sind, werden die Studierenden bei der Ermittlung des Grenzwerts nur anteilig gezahit.
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(4) "Ist der Dozent oder die Dozentin im Falle einer vom Priifungsausschuss gemag Abs. 1
ausgesprochenen Zugangsbeschrankung nur in einem Schwerpunktbereich tatig, dann ist die
Zugangsbeschrankung nach MaRRgabe der folgenden Satze durchzufiihren. 2Fir die Zahl der
Studienplatze in dem betreffenden Schwerpunktbereich ist Abs. 2 mal3geblich; die Zahl erhoht
sich jedoch bis zur Erreichung des Grenzwerts des oder der betroffenen Dozenten oder Dozen-
tin geman Abs. 3. ®Die sich danach ergebende Zahl von Studienplatzen in dem betreffenden
Schwerpunktbereich wird zunachst zur Halfte nach dem Durchschnitt der gleich gewichteten
Leistungen in den Grundkursklausuren der Zwischenprifung im Privatrecht, Strafrecht und
Offentlichen Recht vergeben; die verbleibenden Platze werden nach Los vergeben. “Bei einer
ungeraden Zahl von Platzen wird der zusatzliche Platz ebenfalls nach dem Leistungskriterium
vergeben. °Sind in einem Gebiet (Privatrecht, Strafrecht, Offentliches Recht) beide Klausuren
geschrieben worden, wird nur die bessere berlicksichtigt. °Ergibt sich bei Anwendung des Leis-
tungskriteriums fir mehrere Bewerber und Bewerberinnen der gleiche Notenschnitt, dann ent-
scheidet zwischen ihnen das Los. "Fur Studierende, die von einer anderen Universitat nach
Passau wechseln, sind im Rahmen des Leistungskriteriums die fur die Anerkennung (§ 11) als
Zwischenprufungsleistungen relevanten Klausurleistungen aus den drei Bereichen Privatrecht,
Strafrecht und Offentliches Recht maRgeblich; bei mehreren Klausurleistungen innerhalb eines
Bereichs wird nur die bessere bericksichtigt. 2Die Vergabe der Platze erfolgt durch den Pri-
fungsausschuss.

(5) "Ist der Dozent oder die Dozentin im Falle einer vom Prifungsausschuss gemaf Abs. 1
ausgesprochenen Zugangsbeschrankung in mehreren Schwerpunktbereichen tatig, dann gilt
Abs. 4 mitfolgender Mal3gabe: Die Zugangsbeschrankung wird flr jeden dieser Schwerpunkt-
bereiche in Hohe des Anteils wirksam, den die Anmeldungen zu dem einzelnen Schwerpunkt-
bereich an der Gesamtzahl der Anmeldungen zu allen betroffenen Schwerpunktbereichen die-
ses Dozenten oder dieser Dozentin haben. ?Dabei darf die nach Abs. 2 im jeweiligen Schwer-
punktbereich zur Verfigung stehende Zahl von Seminarplatzen nicht unterschritten werden.

(6) 'Studierende, die auf ihre zweite Wahl (§ 32 Abs. 3 Nr. 3 Halbsatz 2) verwiesen werden,
werden erst nach denjenigen bericksichtigt, die bereits Uber ihre erste Wahl flr den betreffen-
den Schwerpunktbereich zugelassen worden sind. 2Wird die Aufnahmekapazitat nach Abs. 2
erst durch die Zahl der Studierenden Uberschritten, die den jeweiligen Schwerpunktbereich als
zweite Wahl bestimmt haben, ist mit ihnen gemaf den Abs. 2 bis 5 zu verfahren. Die Satze 1
und 2 gelten entsprechend fur die folgenden Range.

(7) Der Prufungsausschuss stelltinsgesamt sicher, dass die Gesamtzahl der Seminarplatze in
allen Schwerpunktbereichen nicht geringer ist als die Gesamtzahl der Bewerber.

§34
Leistungsnachweise:

Angebot, Bekanntgabe der Termine, Anmeldung, Riicknahme, Riicktritt und Wiederho-
lung

(1) Es wird sichergestellt, dass in jedem Schwerpunktbereich pro Semester eine schriftliche
Aufsichtsarbeit (§ 30 Abs. 1 Nr. 2) und in jedem Studienjahr mindestens ein Seminar (§ 30
Abs. 1 Nr. 1) angeboten werden.
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(2) "Welche Leistungsnachweise angeboten werden und gegebenenfalls zu welchen Terminen
sie stattfinden, wird zu Beginn der Vorlesungszeit eines jeden Semesters durch Aushang am
Dekanat oder auf den Internetseiten der Fakultat bekannt gegeben. 2Abweichend von Satz 1
kann das Angebot von Seminaren im Sinn von § 30 Abs. 1 Nr. 1 bereits in der Vorlesungszeit
des Semesters, das der Ablegung des Leistungsnachweises vorangeht, durch Aushang am
Dekanat oder auf den Internetseiten der Fakultat bekannt gegeben werden; in diesem Fall
werden Anmeldungen (Abs. 3), die nach dem von dem oder der Vorsitzenden des Prufungs-
ausschusses fur die Juristische Universitatsprifung festgelegten und bekannt gemachten Ter-
min getatigt werden, nur berlicksichtigt, soweit in dem jeweiligen Seminar Kapazitaten vorhan-
den sind.

(3) 'Der oder die Vorsitzende des Priifungsausschusses fiir die Juristische Universitatspriifung
legt Termine fir die Anmeldung zu den schriftlichen Aufsichtsarbeiten und Seminaren fest und
macht diese durch Aushang am Dekanat oder auf den Internetseiten der Fakultat bekannt. 2Die
Anmeldung ist an den Prufungsausschuss fur die Juristische Universitatsprifung zu richten; er
kann auch in elektronischer Form erfolgen. *Der Schwerpunktbereich, die Art der Priifung (Se-
minararbeit mit mindlichen Leistungen, schriftliche Aufsichtsarbeit) und die genaue Bezeich-
nung des Seminars sind bei der Anmeldung zu nennen. “Die Anmeldung zum Seminar setzt
die vorherige schriftliche oder elektronische Annahme durch den Seminarleiter oder die Semi-
narleiterin voraus. °Gleichzeitig mit den Fristen flr die Anmeldung legt der oder die Vorsitzende
des Prifungsausschusses eine Frist fiir die Riicknahme der Anmeldung fest. °Bei schuldloser
Versaumung dieser Frist kann auf Antrag Wiedereinsetzungin den vorigen Stand gewahrt
werden.

(4) "Wer zur Seminararbeit der Juristischen Universitatspriifung angemeldet ist, kann sich zur
schriftlichen Aufsichtsarbeit anmelden. ?Dies gilt fiir den Fall der Anmeldung zu einem Seminar
gemal Abs. 2 Satz 2 vor Beginn der Vorlesungszeit erst fur die schriftliche Aufsichtsarbeit im
auf die Anmeldung folgenden Semester.

(5) "Fur den Ricktritt gilt § 15. 2In Fallen der kurzzeitigen Verhinderung (bis zu einer Woche)
wahrend der Bearbeitungszeit der Seminararbeit (§ 30 Abs. 2) aus nicht von der Prifungsteil-
nehmerin oder dem Prifungsteilnehmer zu vertretenden Grunden soll das Prufungsorgan auf
Antrag alternativ zum RuUcktritt eine angemessene Verlangerung der Bearbeitungszeit, die die
Dauer der Verhinderung nicht Gbersteigen darf, gewahren.

(6) Tritt eine Prifungsteilnehmerin oder ein Prifungsteilnehmer von der studienbegleitenden
Prifung berechtigt im Sinn des Abs. 5 zurlick, muss sie oder er sich fur diese Prifungsleistung
erneut anmelden.

(7) "Nicht mit mindestens ,ausreichend” (4,0 Punkten) bewertete Seminare und schriftliche
Aufsichtsarbeiten konnen je einmal wiederholt werden (§ 40 Abs. 2 Satz 1 JAPO). 2Eine weite-
re Wiederholung ist auch nach erneutem Studium nicht méglich (§ 40 Abs. 2 Satz 2 JAPO).
3Als Wiederholung ist auch die Absolvierung eines Seminars oder einer schriftlichen Aufsichts-
arbeit aus einem anderen Schwerpunktbereich anzusehen, nachdem der Schwerpunktbereich
oder, im Falle des Schwerpunktbereiches ,Auslandisches Recht®, das Land oder die Universi-
tat, an der die Schwerpunktausbildung durchgefiihrt wird, nach einem ersten Nichtbestehen
gewechselt worden ist. im Falle einer Wiederholung zahlt nur die besser bewertete Teilpri-
fung, bei gleichen Bewertungen die spatere. °Die Rechtsfolgen erfolgreicher Teilprifungen
bleiben unbertihrt. *Wiederholungsprifungen sollen zum nachstmdglichen Termin abgelegt
werden; die Frist wird durch Beurlaubung oder Exmatrikulation nicht unterbrochen. "Melden
sich Studierende nicht rechtzeitig zur Wiederholungsprifung oder treten sie zu einer Wiederho-
lungsprufung, zu der sie sich gemeldet haben, nicht an, so gilt die Wiederholungsprifung als
abgelegt und mit der Note ,ungentigend” (O Punkte) bewertet. 8Beruht die nicht rechtzeitige
Meldung oder das Nichtantreten zur Wiederholungsprufung auf Griinden, die die Studierenden

28



nicht zu vertreten haben, sind diese unverzuglich schriftlich bei Prifungsausschuss geltend zu
machen.

(8) Fur die Leistungsnachweise im Schwerpunktbereich ,Auslandisches Recht” gelten die Be-
sonderheiten, die sich aus den Vereinbarungen mit den auslandischen Partherhochschulen
ergeben.

§ 35

Bildung einer Prufungsgesamtnote der Juristischen Universitatspriufung im Schwer-
punktbereich; Prufungsgesamtnote der Ersten Juristischen Priifung

(1) 'Die Juristische Universitatsprifung ist nicht bestanden, wenn die Priifungsgesamtnote der
Juristischen Universitatspriifung schlechter als ,ausreichend” (weniger als 4,0 Punkte) ist. 2In
die Prufungsgesamtnote flieden die Ergebnisse der Teilprufungen nach § 30 Abs. 1 Nrn. 1 und
2 ein. °Die schriftliche Aufsichtsarbeit ist mit 40 v. H. und die schriftiche Seminararbeit mit den
mundlichen Leistungen ist mit 60 v. H. zu zahlen. “Dabei geht die schriftiche Seminararbeit mit
zwei Dritteln und die mundlichen Leistungen mit einem Drrittel ein.

(2) 'Im Schwerpunktbereich ,Auslandisches Recht” setzt der Priifungsausschuss die Priifungs-
gesamtnote der Juristischen Universitatspriifung fest. 2Dabei werden die in der auslandischen
Universitat erbrachten Teilleistungen gegebenenfalls entsprechend ihren ECTS-Punkten ge-
wichtet. *Sofern die auslandische Hochschule eine andere Notenskala verwendet, ist zuerst
eine Gesamtnote entsprechend Abs. 1 Satz 3 zu bilden, die sodann in eine Note, wie sie § 18
vorsieht, umzuwandeln ist.

(3) 'Das Prifungssekretariat ibersendet dem Landesjustizpriifungsamt nach erfolgreicher Ab-
legung der Juristischen Universitatsprufung die Bescheinigung Uber die Prifungsgesamtnote
der Juristischen Universitatspriufung zur Anfertigung des Zeugnisses nach § 17 Abs. 1 Satz 4
JAPO durch das Landesjustizpriifungsamt. 2Fr die Bildung der Priifungsgesamtnote der Ers-
ten Juristischen Prifung gilt § 17 Abs. 1 Satz 2 JAPO.

§ 36

Mitteilung der Priifungsergebnisse

(1) Die Ergebnisse der Seminararbeit sowie der schriftlichen Aufsichtsarbeit werden im elektro-
nischen Prufungsverwaltungssystem der Universitat zur individuellen Kenntnisnahme (Konto-
auszug) bekannt gegeben.

(2) Im Falle des Schwerpunktbereichs ,,Auslandisches Recht* teilt der Prifungsausschuss die
Einzelnoten sowie die Prufungsgesamtnote schriftlich mit.

(3) Wer die Juristische Universitatsprifung bestanden hat, erhalt eine Bescheinigung, aus der
die Bezeichnung des Schwerpunktbereiches sowie die Prifungsgesamtnote der Juristischen
Universitatsprufung im Schwerpunktbereich nach Notenstufe und Punktwert ersichtlich sind.
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§ 37

Freiversuch und Notenverbesserung (§ 41 JAPO)

'Die Anmeldung zu der nach § 41 JAPO zuséatzlich moglichen Wiederholung der schriftlichen
Aufsichtsarbeit muss spatestens in dem auf den mundlichen Teil des Freiversuchs der Ersten
Juristischen Staatsprifung folgenden Semester erfolgen, sofern nicht dem bzw. der Studieren-
den wegen von ihm bzw. von ihr nicht zu vertretender Grinde eine Nachfrist gewahrt wird; die
Frist wird durch Beurlaubung oder Exmatrikulation nicht unterbrochen. 2§ 34 Abs. 7 gilt ent-
sprechend. 3Die Anmeldung zur Notenverbesserung hat schriftlich beim Priifungssekretariat zu
erfolgen.

30



6. Teil: Ubergangs- und Schlussbestimmungen

§ 38

Inkrafttreten, AuBerkrafttreten und Ubergangsregelungen

(1) 'Diese Satzung tritt am 1. April 2019 in Kraft. 2Die Studien- und Prifungsordnung der Uni-
versitat Passau fur den Studiengang Rechtswissenschaft vom 19. Februar 2004 in der Fas-
sung der achten Anderungssatzung vom 3. November 2016 (im Folgenden: StuPO 2016)

tritt gleichzeitig auler Kraft. 3Abweichend von Satz 1 finden die §§ 34 bis 51 StuPO 2016 auf
Studierende, die noch fur das Sommersemester 2019 zum Schwerpunktbereichsstudium zuge-
lassen sind nach MalRgabe des Absatzes 2 weiter Anwendung, solange der Schwerpunkt nach
dem Inkrafttreten dieser Satzung nicht gewechselt wird.

(2) 'Die Leistungen nach § 37 Abs. 1 Nr. 2 und 3 StuPO 2016 sind bis spatestens Sommerse-
mester 2021 abzulegen. 2Leistungen im Schwerpunktbereichsstudium, die ab dem Winterse-
mester 2021/22 erbracht werden, missen zwingend nach den Regelungen des § 30 dieser
Satzung abgelegt werden. *Sofern Studierende im Sinne des Abs. 1 Satz 3 zum Ende des
Sommersemesters 2021 lediglich die mundliche Priafung geman § 37 Abs. 1 Nr. 3 StuPO

2016 noch nicht abgelegt haben, so istzum Abschluss der Juristischen Universitatsprafung nur
noch die schriftliche Aufsichtsarbeit nach § 30 Abs. 1 Nr. 2 der vorliegenden Satzung abzule-
gen. “Die Berechnung der Gesamtnote erfolgt in diesem Fall gemaf § 47 Abs. 1 StuPO 2016,
wobei das Ergebnis der schriftlichen Aufsichtsarbeit an die Stelle des Ergebnisses der mindli-
chen Prifung tritt. °Das Gleiche gilt fir die Teilnahme an einer Notenverbesserung gemag § 37
der vorliegenden StuPO ab dem Wintersemester 2021/22.
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Anlage gemaR § 5 der Studien- und Prifungsordnung:

Studienplan

1. Grundstudium

|_S_emester " SWS " Leistungsnachweis
1. Semester (WS)
Einfihrune in dieRechtswissenschaft! 2
Deutsche Rechtsgeschichte 2
Grundkurs Privatrecht| 6
Grundkurs Staatsrecht | 4
Rémische Rechtsgeschichte 2
Gesamt: 16
2. Semester (SS)
Grundkurs Privatrechtll 6 2 GK-Klausuren
Grundkurs Staatsrecht Il 4 2 GK-Klausuren
Grundkurs Strafrecht | 6
Methodenlehre 2
SchI(jsselqualifikationsveranstaltung1 1
Gesamt: 19
3. Semester (WS)
VertraglicheSchuldverhaltnisse mit Vertragsgestaltung 3 Semesterabschlussklausur+
Wdh.klausur im 4. oder 5.
Semester
Mobiliarsachenrecht 3 Semesterabschlussklausur+
Wdh.klausur im 4. oder 5.
Semester
Zivilverfahrensrecht| (Erkenntnisverfahren) 3
Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungs- 4 2 Semesterabschlusskl.+2
prozessrecht Wdh.klausurenim4. oder
5. Semester
Grundkurs Strafrecht Il 6 2 GK-Klausuren + 2
Wdh.klausurenim4. oder
5. Semester
Grundkurs Europarecht und Internationales | 2
SchI[]sselqualifikationsveranstaltung1 1
Gesamt: 22
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2. Haupt- und Abschlussstudium

|§pmp<tpr

SWS " lLeistunessnachweis
4. Semester (SS)
Grundkurs Europarecht und Internationales Il 4 1 Abschlussklausur
(4 aus 8)* Abschlussklau-

Gesetzliche Schuldverhéaltnisse 3 sur Abschlussklausur

Immobiliarsachenrecht 3

Zivilverfahrensrecht Il (Zwangsvollstreckungsrecht) und Grundziige 3

des Insolvenzrechts

Polizeirecht 2 1 Abschlussklausur

2

Kommunalrecht 2 (4 aus 8)

Baurecht 2

Strafprozessrecht 2

LGesamt: 21

5. Semester (WS)

Arbeitsrecht 3

Handelsrecht 2

Personengesellschaftsrechtund Grundziige des GmbH-Rechts 3

Familienrecht 1

Europdisches Privatrecht 1 Abschlussklausur

Strafrecht Il 2 2 Abschlussklausuren (ein-
schlieRlich Strafprozess-
recht)

Ubung im Offentlichen Recht fiir Fortgeschrittene 2 3 Ubungsklausuren
(4 aus 8)2

Verfassungsgerichtsbarkeit 1

Bayerisches Verfassungsrecht 1

Fremdsprachenausbildung 2

Gesamt: 18

6. Semester (SS)

Erbrecht 2 Abschlussklausur (auch
bezogen aufdie Vorlesung
,Familienrecht”)

Ubung zur Methodik der zivilrechtlichen Fallbearbeitung 2 2 Abschlussklausuren

(wirdauchim 5. Semester angeboten)

Strafrecht IV 2 2 Abschlussklausuren (ein-
schlielllich Strafprozess-
recht)

Ubung im Offentlichen Recht fiir Fortgeschrittene 2 3 Ubungsklausuren
(4 aus 8)2

Staatshaftungsrecht 2

Gesamt: 10

Ab 5. Semester

SPB-Veranstaltungen je nach SPB, mit Seminar 16 - 20
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7.Semester

Examenskurs Arbeitsrecht 23
Examenskurs Zivilrecht Exa- 133
menskurs Offentliches Recht 10
Fxamenskurs Strafrecht [im 7. oder & Semester 71 helegen) 10°
Klausurenkurs 7
|Gesamt: 42
8. Semester
Examenskurs Zivilrecht Exa- 13°
menskurs Offentliches Recht 14°
Examenskurs Strafrecht (im 7. oder 8. Semester zu belegen) 10°
Klausurenkurs 7
LGesamt: 44
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3. Studium im Schwe rpunktbereich (5. bis 9. Semester)

1. Grundlagen des Rechts und des Staates I
I. Romische und deutsche Rechtsgeschichte; Privatrechtsgeschichte der Neuzeit

Romisches Privatrecht und Quelleniibung im Romischen Recht 2 SWS

Quelleniibung im Deutschen Recht 2 SWS

Privatrechtsgeschichte der Neuzeit oder Strafrechtsgeschichte 2 SWS

Institutionen des Européischen Privatrechts 2 SWS

II. Rechts- und Staatsideen der Neuzeit; Europdische Verfassungsgeschichte

Européische Verfassungsgeschichte einschlieBlich der Zeitgeschichte der Européischen Integration 3 SWS

Allgemeine Staatslehre 1 SWS

Rechtsphilosophie I: Geschichte der neuzeitlichen Rechtsphilosophie und Typologie rechtsphilo- 2 SWS

sophischer Konzepte

Rechtsphilosophie II: Rechtsphilosophische Stromungen im 20. Jhdt. 2 SWS

Lektiirekurs Staats-und Verfassungstheorie 2 SWS

Seminar 2 SWS
Summe: 20 SWS

2. Grundlagen des Rechts und des Staates II

I. Romische und deutsche Rechtsgeschichte; Privatrechtsgeschichte der Neuzeit

Romisches Privatrecht und Quelleniibung im Romischen Recht 2 SWS

Quelleniibung im Deutschen Recht 2 SWS

Privatrechtsgeschichte der Neuzeit oder Strafrechtsgeschichte 2 SWS

Institutionen des Européischen Privatrechts 2 SWS

IL Rechtssoziologie/Methodenlehre

Grundlagen der Rechtssoziologie 2 SWS

Angewandte Rechtssoziologie, insbes. Vertragsgestaltung, Praxis des Erb- und Familienrechts, des 2 SWS

Wirtschaftsrechts, des Verwaltungsrechts und des Strafprozessrechts

Kriminologie 2 SWS

Methodenlehre 2 SWS

Seminar 2 SWS
Summe: 18 SWS
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3. Grundlagen des Rechts und des Staates III
I.  Rechts- und Staatsideen der Neuzeit; Europiische Verfassungsgeschichte

Europdische Verfassungsgeschichte einschlieBlich der Zeitgeschichte der Europdischen Integration 3 SWS
Allgemeine Staatslehre 1 SWS
Rechtsphilosophie I: Geschichte der neuzeitlichen Rechtsphilosophie und Typologie rechtsphilo- 2 SWS
sophischer Konzepte
Rechtsphilosophie II: Rechtsphilosophische Stromungen im 20. Jhdt. 2 SWS
Lektiirekurs Staats-und Verfassungstheorie 2 SWS
II. Rechtssoziologie/Methodenlehre
Grundlagen der Rechtssoziologie 2 SWS
Angewandte Rechtssoziologie, insbes. Vertragsgestaltung, Praxis des Erb- und Familienrechts, des 2 SWS
Wirtschaftsrechts, des Verwaltungsrechts und des Strafprozessrechts
Kriminologie 2 SWS
Methodenlehre 2 SWS
Seminar 2 SWS
Summe: 20 SWS
4. Recht der europiischen und internationalen Staatengemeinschaft I
. Vilkerrecht
Vélkerrecht AT 2 SWS
Law of'the Sea (Seevolkerrecht) 1 SWS
Internationale Organisationen 1 SWS
Internationales Umweltrecht 2 SWS
Internationaler Menschenrechtsschutz 1 SWS
Humanitires Volkerrecht 1 SWS
II. Europarecht
Europdisches Verfassungsrecht (Vertiefung) 2 SWS
Europdisches Prozessrecht 2 SWS
EU External Relations Law 2 SWS
Europdischer Grundrechtsschutz 2 SWS
Europdisches Verwaltungsrecht in Fillen 1 SWS
Seminar 2 SWS
Summe: 19 SWS
5. Recht der europidischen und internationalen Staatengemeinschaft 1I
. Vilkerrecht
Law of'the Sea (Seevolkerrecht) 1 SWS
Internationale Organisationen 1 SWS
Internationales Umweltrecht 2 SWS
Internationaler Menschenrechtsschutz 1 SWS
Humanitdres Volkerrecht 1 SWS
II. Europdisches und internationales Wirtschaftsrecht
Recht der Auslandsinvestitionen 2 SWS
Welthandelsrecht 2 SWS
Europiisches Wirtschaftsrecht 2 SWS
Obligatorisch fiir beide Bereiche:
Vélkerrecht AT 2 SWS
Seminar 2 SWS
Summe: 16 SWS
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6. Recht der europiischen und internationalen Staatengemeinschaft III
.  Europarecht

Europdisches Verfassungsrecht (Vertiefung) 2 SWS
Europdiisches Prozessrecht 2 SWS
EU External Relations Law 2 SWS
Européischer Grundrechtsschutz 2 SWS
Européisches Verwaltungsrecht in Féllen 1 SWS
IL.  Europiisches und internationales Wirtschaftsrecht
Recht der Auslandsinvestitionen 2 SWS
Welthandelsrecht 2 SWS
Volkerrecht AT 2 SWS
Européisches Wirtschaftsrecht 2 SWS
Seminar 2 SWS
Summe: 19 SWS
7. Staat und Europa
. Verfassungs- und Verwaltungsrecht (vertieft)
Verfassungsgeschichte 1 SWS
Allgemeine Staatslehre 1 SWS
Offentliches Finanz- und Haushaltsrecht 1 SWS
Wirtschaftsverfassungs-und Wirtschaftsverwaltungsrecht 2 SWS
Praxis des Verwaltungsrechts 1 SWS
I Europarecht
Européisches Prozessrecht 2 SWS
EU External Relations Law 2 SWS
Européisches Grundrechtsschutz 2 SWS
Obligatorisch fiir beide Bereiche:
Europdisches Verfassungsrecht (Vertiefung) 2 SWS
Européisches Verwaltungsrecht in Féllen 1 SWS
Seminar 2 SWS
Summe: 17 SWS
8. Staat und Steuern
.  Verfassungs- und Verwaltungsrecht (vertieft)
Verfassungsgeschichte 1 SWS
Allgemeine Staatslehre 1 SWS
Européisches Verfassungsrecht (Vertiefung) 2 SWS
Wirtschaftsverfassungs-und Wirtschaftsverwaltungsrecht 2 SWS
Européisches Verwaltungsrecht in Féllen 1 SWS
Praxis des Verwaltungsrechts 1 SWS
II. Steuerrecht
Allgemeines Steuerrecht 2 SWS
Einkommensteuerrecht 2 SWS
Unternehmenssteuerrecht 2 SWS
Umsatzsteuerrecht 1 SWS
Internationales und Européisches Steuerrecht 2 SWS
Obligatorisch fiir beide Bereiche:
Offentliches Finanz- und Haushaltsrecht 1 SWS
Seminar 2 SWS
Summe: 20 SWS
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9. Staat und Wirtschaft
. Verfassungs- und Verwaltungsrecht (vertieft)

Verfassungsgeschichte 1 SWS
Europiisches Verfassungsrecht (Vertiefung) 2 SWS
Europiisches Verwaltungsrecht in Fillen 1 SWS
Praxis des Verwaltungsrechts 1 SWS
IL Offentliches Wirtschaftsrecht
Européisches Wirtschaftsrecht 2 SWS
EU-Beihilfenrecht 1 SWS
EU-Kartellrecht 1 SWS
Vergaberecht 1 SWS
Regulierungsrecht 1 SWS
Obligatorisch fiir beide Bereiche:
Offentliches Finanz- und Haushaltsrecht 1 SWS
Wirtschaftsverfassungs-und Wirtschaftsverwaltungsrecht 2 SWS
Seminar 2 SWS
Summe: 16 SWS
10. Internationales Privat- und Handelsrecht
I. Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung
Internationales Privatrecht 4 SWS
IPR-Fallbearbeitung 1 SWS
Rechtsvergleichung 2 SWS
Grundprobleme der Rechtsvereinheitlichung 1 SWS
II. Internationale Handelsgeschifte und internationale Streitbeilegung
Recht der internationalen Handelsgeschifte I: Kollisionsrechtl. Grundlagen 1 SWS
Recht der internationalen Handelsgeschafte II: UN-Kaufrecht 1 SWS
Recht der internationalen Handelsgeschafte III: Besondere Geschiftstypen 1 SWS
Internationales privates Wirtschaftsrecht 1 SWS
Europdisches und internationales Zivilverfahrensrecht 2 SWS
European Civil Justice 1 SWS
Schiedsgerichtsbarkeit 1 SWS
Seminar 2 SWS
Summe: 18 SWS
11. Internationales Privat- und Wirtschaftsrecht
I. Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung
Internationales Privatrecht 4 SWS
Praxis der IPR-Fallbearbeitung 1 SWS
Rechtsvergleichung 2 SWS
Grundprobleme der Rechtsvereinheitlichung 1 SWS
I Privates Wirtschaftsrecht
Gewerblicher Rechtsschutz 2 SWS
Kartellrecht 3 SWS
Lauterkeitsrecht 2 SWS
Internationales privates Wirtschaftsrecht 1 SWS
Seminar 2 SWS
Summe: 18 SWS
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12. Informations- und Kommunikationsrecht
. Allgemeines Medien- und Informationsrecht

Medienrecht 2 SWS
Informationsrecht 1 SWS
Grundlagen des Telekommunikationsrechts 2 SWS
Urheberrecht 2 SWS
Internationales und Européisches Medienrecht 1 SWS
II. Rechtsfragen des E-Government und E-Commerce
Einfithrung in das Internetrecht 2 SWS
Grundlagen des Rechts der elektronischen Verwaltung (E-Gonvernment) 2 SWS
Grundziige des Datenschutzrechts 2 SWS
E-Commerce- und Softwarevertragsrecht 2 SWS
Obligatorisch fiir beide Bereiche:
Rechtsinformatik 2 SWS
Seminar 2 SWS
Summe: 20 SWS
13. Gesellschafts- und Steuerrecht
I.  Gesellschafts- und Kapital marktrecht
Vertiefung des Rechts der Personen- und Kapitalgesellschaften mit europarechtlichen Beziigen 2 SWS
Recht der Kapitalgesellschaften mit europarechtlichen Beziigen 4 SWS
Kapitalmarktrecht 3 SWS
I Steuerrecht
Allgemeines Steuerrecht 2 SWS
Einkommensteuerrecht 2 SWS
Unternehmenssteuerrecht 2 SWS
Umsatzsteuerrecht 1 SWS
Internationales und Europiisches Steuerrecht 2 SWS
Offentliches Finanz- und Haushaltsrecht 1 SWS
Seminar 2 SWS
Summe: 21 SWS
14. Offentliches Wirtschafts- und Steuerrecht
. Steuerrecht
Allgemeines Steuerrecht 2 SWS
Einkommensteuerrecht 2 SWS
Unternehmenssteuerrecht 2 SWS
Umsatzsteuerrecht 1 SWS
Internationales und Européisches Steuerrecht 2 SWS
IL Offentliches Wirtschaftsrecht
Européisches Wirtschaftsrecht 2 SWS
Wirtschaftsverfassungs-und Wirtschaftsverwaltungsrecht 2 SWS
EU-Beihilferecht 1 SWS
EU-Kartellrecht 1 SWS
Vergaberecht 1 SWS
Regulierungsrecht 1 SWS
Obligatorisch fiir beide Bereiche:
Offentliches Finanz- und Haushaltsrecht 1 SWS
Seminar 2 SWS
Summe: 20 SWS
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15. Internationales Unternehmens- und Kapital marktrecht
. Gesellschafts- und Kapital marktrecht

Vertiefung des Rechts der Personen- und Kapitalgesellschaften mit europarechtlichen Beziigen 2 SWS
Recht der Kapitalgesellschaften mit europarechtlichen Beziigen 4 SWS
Kapitalmarktrecht 3 SWS
IIL. Europiisches und internationales Wirtschaftsrecht
Recht der Auslandsinvestitionen 2 SWS
Welthandelsrecht 2 SWS
Volkerrecht AT 2 SWS
Européisches Wirtschaftsrecht 2 SWS
Seminar 2 SWS
Summe: 19 SWS
16. Gesellschaftsrecht und Internationales Privatrecht
I.  Gesellschafts- und Kapital marktrecht
Vertiefung des Rechts der Personen- und Kapitalgesellschaften mit europarechtlichen Beziigen 2 SWS
Recht der Kapitalgesellschaften mit europarechtlichen Beziigen 4 SWS
Kapitalmarktrecht 3 SWS
IIL. Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung
Internationales Privatrecht 4 SWS
IPR-Fallbearbeitung 1 SWS
Rechtsvergleichung 2 SWS
Grundprobleme der Rechtsvereinheitlichung 1 SWS
Seminar 2 SWS
Summe: 19 SWS
17. Steuer- und Strafrecht
. Steuerrecht
Allgemeines Steuerrecht 2 SWS
Einkommensteuerrecht 2 SWS
Unternehmenssteuerrecht 2 SWS
Umsatzsteuerrecht 1 SWS
Internationales und Européisches Steuerrecht 2 SWS
Offentliches Finanz- und Haushaltsrecht 1 SWS
I Vertieftes Strafprozess- und Strafrecht; Praxis der Strafverteidigung
StPO-Vertiefung 2 SWS
Wirtschaftsstrafrecht 2 SWS
Praxis der Strafverteidigung 1 SWS
Medizinstrafrecht 1 SWS
Européisches und internationales Straf- und Strafprozessrecht 2 SWS
Seminar 2 SWS
Summe: 20 SWS
18. Handels- und Wirtschaftsrecht
I.  Gesellschafts- und Kapital marktrecht
Vertiefung des Rechts der Personen- und Kapitalgesellschaften mit europarechtlichen Beziigen 2 SWS
Recht der Kapitalgesellschaften mit europarechtlichen Beziigen 4 SWS
Kapitalmarktrecht 3 SWS
I Privates Wirtschaftsrecht
Gewerblicher Rechtsschutz 2 SWS
Kartellrecht 3 SWS
Lauterkeitsrecht 2 SWS
Internationales privates Wirtschaftsrecht 1 SWS
Seminar 2 SWS
Summe: 19 SWS
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19. Offentliches und privates Wirtschaftsrecht
I. Offentliches Wirtschaftsrecht
Europiisches Wirtschaftsrecht
Wirtschaftsverfassungs-und Wirtschaftsverwaltungsrecht
EU-Beihilferecht
EU-Kartellrecht
Offentliches Finanz- und Haushaltsrecht
Vergaberecht
Regulierungsrecht
II. Privates Wirtschaftsrecht
Gewerblicher Rechtsschutz
Kartellrecht
Lauterkeitsrecht
Internationales privates Wirtschaftsrecht
Seminar

2 SWS
2 SWS
1 SWS
1 SWS
1 SWS
1 SWS
1 SWS

2 SWS
3 SWS
2 SWS
1 SWS
2 SWS
Summe: 19 SWS

20. Rechtsdurchsetzung im Wirtschaftsrecht
.  Grundlagen der Zivilrechtspflege
Vertiefung Zivilverfahrensrecht
Organisation der Zivilrechtspflege
Streitvermeidung und auBergerichtliche Streitbeilegung
Prozessflihrung und Beweis
Anwaltliches Berufs- und Haftungsrecht
IL Privates Wirtschaftsrecht
Gewerblicher Rechtsschutz
Kartellrecht
Lauterkeitsrecht
Internationales privates Wirtschaftsrecht
Seminar

2 SWS
1 SWS
1 SWS
2 SWS
2 SWS

2 SWS
3 SWS
2 SWS
1 SWS
2 SWS
Summe: 18 SWS

21. Rechtsdurchsetzung im Zivilrecht
.  Grundlagen der Zivilrechtspflege

Vertiefung Zivilverfahrensrecht
Organisation der Zivilrechtspflege
Streitvermeidung und auBergerichtliche Streitbeilegung
Prozessflihrung und Beweis
Anwaltliches Berufs- und Haftungsrecht

II. Schwerpunkte der Zivilrechtsdurchsetzung
Europdisches und internationales Zivilverfahrensrecht
European Civil Justice
Familien- und erbrechtliche Verfahren
Wirtschaftsrechtliche Verfahren
Insolvenzverfahren
Schiedsgerichtsbarkeit
Seminar

2 SWS
1 SWS
1 SWS
2 SWS
2 SWS

2 SWS
1 SWS
1 SWS
1 SWS
2 SWS
1 SWS
2 SWS
Summe: 18 SWS
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22. Zivilrechtspflege und Internationales Privatrecht
I. Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung

Internationales Privatrecht 4 SWS
IPR-Fallbearbeitung 1 SWS
Rechtsvergleichung 2 SWS
Grundprobleme der Rechtsvereinheitlichung 1 SWS
I. Schwerpunkte der Zivilrechtsdurchsetzung
Européisches und internationales Zivilverfahrensrecht 2 SWS
European Civil Justice 1 SWS
Familien- und erbrechtliche Verfahren 1 SWS
Wirtschaftsrechtliche Verfahren 1 SWS
Insolvenzverfahren 2 SWS
Schiedsgerichtsbarkeit 1 SWS
Seminar 2 SWS
Summe: 18 SWS
23. Strafrechtspflege
.  Kriminologie; Jugendstrafrecht; Strafvollzugsrecht; Forensische Psychiatrie
Kriminologie 2 SWS
Jugendstrafrecht 2 SWS
Sanktionslehre, Strafz7umessung 2 SWS
Strafvollstreckung, Strafvollzug 2 SWS
Forensische Psychiatrie 1 SWS
IL. Vertieftes Strafprozess- und Strafrecht; Praxis der Strafverteidigung
StPO-Vertiefung 2 SWS
Wirtschaftsstrafrecht 2 SWS
Praxis der Strafverteidigung 1 SWS
Medizinstrafrecht 1 SWS
Européisches und internationales Straf- und Strafprozessrecht 2 SWS
Seminar 2 SWS
Summe: 19 SWS
24. Straf- und Gesellschaftsrecht
. Vertieftes Strafprozess- und Strafrecht; Praxis der Strafverteidigung
StPO-Vertiefung 2 SWS
Wirtschaftsstrafrecht 2 SWS
Praxis der Strafverteidigung 1 SWS
Medizinstrafrecht 1 SWS
Européisches und internationales Straf- und Strafprozessrecht 2 SWS
IL.  Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
Vertiefung des Rechts der Personen- und Kapitalgesellschaften mit europarechtlichen Beziigen 2 SWS
Recht der Kapitalgesellschaften mit europarechtlichen Beziigen 4 SWS
Kapitalmarktrecht 3 SWS
Seminar 2 SWS
Summe: 19 SWS
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25. Strafrecht und Volkerrecht
. Vertieftes Strafprozess- und Strafrecht; Praxis der Strafverteidigung

StPO-Vertiefung 2 SWS
Wirtschaftsstrafrecht 2 SWS
Praxis der Strafverteidigung 1 SWS
Medizinstrafrecht 1 SWS
Européisches und internationales Straf- und Strafprozessrecht 2 SWS
Il Volkerrecht
Volkerrecht AT 2 SWS
Law of'the Sea (Seevolkerrecht) 1 SWS
Internationale Organisationen 1 SWS
Internationales Umweltrecht 2 SWS
Internationaler Menschenrechtsschutz 1 SWS
Humanitdres Volkerrecht 1 SWS
Seminar 2 SWS
Summe: 18 SWS
26. Strafrecht und Europarecht
. Vertieftes Strafprozess- und Strafrecht; Praxis der Strafverteidigung
StPO-Vertiefung 2 SWS
Wirtschaftsstrafrecht 2 SWS
Praxis der Strafverteidigung 1 SWS
Medizinstrafrecht 1 SWS
Européisches und internationales Straf- und Strafprozessrecht 2 SWS
I Europarecht
Européisches Verfassungsrecht (Vertiefung) 2 SWS
Europdisches Prozessrecht 2 SWS
EU External Relations Law 2 SWS
Européischer Grundrechtsschutz 2 SWS
Europdisches Verwaltungsrecht in Fillen 1 SWS
Seminar 2 SWS
Summe: 19 SWS
27. Arbeitsrecht
I. Individualarbeitsrecht, Recht der sozialen Sicherheit und Arbeitsverfahrensrecht
Vertiefung im Individualarbeitsrecht 2 SWS
Fallibung zum Individualarbeitsrecht 1 SWS
Européisches und Internationales Arbeitsrecht 2 SWS
Recht der sozialen Sicherheit 2 SWS
Arbeitsgerichtliches Verfahren, Einigungsstellen- und Schlichtungsverfahren 1 SWS
II. Kollektives Arbeitsrecht
Einfithrung in das Koalitionsrecht und Grundlagen des Tarifrechts 2 SWS
Tarifvertrags- und Arbeitskampfrecht 2 SWS
Recht der Arbeitnehmerbestimmung 2 SWS
Seminar 2 SWS
Summe: 16 SWS
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28. Common Law und Internationales Privatrecht
I. Common Law

The Common Law Tradition 2 SWS
U.S. Tort Law (including Products Liability) 3 SWS
U.S. Contract Law (including the Uniform Commercial Code) 3 SWS
U.S. Constitutional Law 2 SWS

II. Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung
Internationales Privatrecht 4 SWS
[PR-Fallbearbeitung 1 SWS
Rechtsvergleichung 2 SWS
Grundprobleme der Rechtsvereinheitlichung 1 SWS
Seminar 2 SWS

Summe: 20 SWS

29. Common Law und Internationales Handelsrecht

I. Common Law
The Common Law Tradition 2 SWS
U.S. Tort Law (including Products Liability) 3 SWS
U.S. Contract Law (including the Uniform Commercial Code) 3 SWS
U.S. Constitutional Law 2 SWS

II. Internationale Handelsgeschiifte und internationale Streitbeilegung
Recht der internationalen Handelsgeschéfte I: Kollisionsrechtliche Grundlagen 1 SWS
Recht der internationalen Handelsgeschifte II: UN-Kaufrecht/International Sale of Goods - CISG 1 SWS
Recht der internationalen Handelsgeschifte III: Besondere Geschéftstypen 1 SWS
Internationales privates Wirtschaftsrecht 1 SWS
Européisches und internationals Zivilverfahrensrecht 2 SWS
European Civil Justice 1 SWS
Schiedsgerichtsbarkeit/Arbitration Law 1 SWS
Seminar 2 SWS

Summe: 20 SWS

30. Ausléindisches Recht
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Anlage gemil3 § 28 Abs. 2 der Studien- und Priifungsordnung:

Mustervereinbarung
der Universitdt Passau
mit auslindischen Universititen
tiber die Schwerpunktausbildung der Studierenden

der Juristischen Fakultit der Universitdt Passau

§ 1 Studien- und Priifingsleistungen an der Gastuniversitit

'Wihrend des mindestens zweisemestrigen Studiums an der Gastuniversitit muss der
Studierende! an Lehrveranstaltungen aus mindestens zwei der folgenden drei Teilberei-
che teilnehmen und dort gemidl § 8 die Priifungsleistungen des Schwerpunktbereiches
»Auskindisches Recht™ (§ 28 Abs. 1 Satz 2 Nr. 30 Studien- und Priifungsordnung der
Universitidt Passau fiir den Studiengang Rechtswissenschaft (StudPriifO) ablegen:

1. Privatrecht
2. Offentliches Recht
3. Strafrecht

’Das zu den in Satz 1 Nm. 1 bis 3 genannten Teilbereichen gehdrende Prozessrecht
kann ebenfalls Gegenstand der Lehrveranstaltungen und Priifingsleistungen sein.

§ 2 Unterrichts- und Priifingssprache

Unterricht und Priifungsleistungen werden in der Landessprache erbracht.

§ 3 Studiengebiihren

Die Vertragsparteien verzichten gegenseitig auf die Erhebung von Studiengebiihren.

! Vorbemerkung zum Sprachgebrauch: Im Text erfolgt die Bezeichnung weiblicher und ménnlicher Personen aus
Griinden der Lesbarkeit und Ubersichtlichkeit jeweils in der maskulinen Form. Mit allen verwendeten Personen-

bezeichnungen sind stets beide Geschlechter gemeint.
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§ 4 Studienplan

1Zu Beginn des Studienjahrs erstellt der Studierende nach Beratung durch die Gastuni-
versitdt einen Studienplan liber die Lehrveranstaltungen, an denen er wihrend des Stu-
dienaufenthalts in der Gastuniversitit teilnehmen wird. 2Dieser Studienplan wird vom

Betreuungsdozenten filir das entsprechende Land an der Universitit Passau genchmigt.

§ 5 Abbruch der Schwerpunktausbildung an der Gastuniversitit

'Der Studierende hat die Moglichkeit, die Ausbildung im Rahmen des Schwerpunktbe-
reiches Auslindisches Recht abzubrechen und eine andere Schwerpunktausbildung zu
wihlen (§ 32 Abs. 6 Satz1 StudPriifO). 2Die Erklirung hat zu den vom Vorsitzenden
des Priifungsausschusses nach § 32 Abs. 2 Satz 2 StudPrifO festgelegten Terminen zu
erfolgen (§ 32 Abs. 6 Satz2 StudPriif0). 3Die Erklirung erfolgt gegeniber dem Prii-
fungsausschuss der Universitit Passau. “Der Priifingsausschuss der Universitdt Passau
mnformiert die Gastuniversitdt unverziiglich iber den Abbruch der Schwerpunktausbil-
dung des Studierenden an der Gastuniversitét.

§ 6 Priifer

'Als Priifer fir den Schwerpunktbereich an der Gastuniversitit konnen alle nach dem
Recht der Gastuniversitit befugten Hochschullehrer bestellt werden. ?Die Bestellung er-
folgt durch die Gastuniversitét.

§ 7 Zulassung

1Zu den Priifungen konnen Studierende fiiihestens nach erfolgreicher Ablegung der
Zwischenpriifuing in mindestens zwei der drei Bereiche nach § 32 Abs. 1 StudPrifO
(Privatrecht, Offentliches Recht, Strafiecht) und Bestehen von jeweils mindestens einer
Grundklausur in allen drei Bereichen (§ 23 Abs. 2 Nr. 1 StudPriifO), also fiithestens im
4. Studiensemester, zugelassen werden (§ 32 Abs. 1 StudPriifO). 2Der Antrag auf Zulas-
sung zu den Priifingen im Schwerpunktbereich ,,Auslindisches Recht“ (§ 28 Abs. 1
Satz 2 Nr. 30 StudPriifO) an der Gastuniversitit ist spitestens 4 Wochen nach Beginn

des ersten Auslandssemesters an den Priifingsausschuss Passau zu stellen.

§ 8 Priifungsleistungen
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'Die Priifungsleistungen an der Gastuniversitit miissen beide der gemdB § 1 gewihlten
Teibereiche abdecken und im Ubrigen folgenden Anforderungen entsprechen:

1. eme studienbegleitende wissenschaftliche Arbeit im Umfang von mindestens 10
ECTS-Punkten,

2. weitere Leistungen im Umfang von mindestens 40 ECTS-Punkten.

2Dabei muss mindestens einer der gemiBl § 1 gewihlten Teilbereiche durch eine diesen
Teilbereich insgesamt abschlieBende miindliche Priifing oder eine diesen Teilbereich
insgesamt abschlieBende schriftliche AufSichtsarbeit mit einer Arbeitszeit von flinf
Stunden gepriift werden.

§ 9 Ausschluss von der Teinahme, Riicktritt, Versdumnis, Verhinderung,
Unzumutbarkeit, Nachteilsausgleich

(1) Uber den Ausschluss von der Teilnahme nach § 8 Abs. 1 der Ausbildungs- und Prii-
fungsordnung fiir Juristen (BayJAPO) entscheidet der Priifungsausschuss Passau.

(2) Uber Ausschluss von der Teilnahme, Riicktritt, Versdumnis und Verhinderung nach
§ 15 Abs. 1, 2 und 4 StudPriifO in Verbindung mit §§ 8 Abs. 2; 9 Abs. 1 bis 3, 10 Abs.

1 bis 3 BayJAPO entscheidet der Priifingsausschuss der Gastuniversitdt, hilfsweise der
Dekan der Gastuniversitit.

(3) Uber Fille der Unzumutbarkeit und des Nachteilsausgleichs nach § 19 Abs. 1 Stud-
PrifO in Verbindung mit §§ 10 Abs. 6; 13 BayJAPO entscheidet der Priifingsausschuss
der Gastuniversitdit — hilfsweise der Dekan der Gastuniversitit — im Einvernehmen mit
dem Priifungsausschuss Passau.

§ 10 Bewertung

'Die Bewertung der Priifungsleistungen geschicht durch die Gastuniversitit und wird
von dieser bescheinigt. 2Die Gastuniversitit ist bereit, bei der Bewertung der einzelnen
Priifungsleistungen (Einzelnoten) die Notenstufen und Punktzahlen nach § 4 Abs. 1
BayJAPO in Verbindung mit § 1 der Verordnung des deutschen Bundesministers der
Justiz iber eine Noten- und Punkteskala fiir die erste und zweite juristische Priifing in
der jeweiligen Fassung anzuwenden. 3Die Gastuniversitit wird sich auch an der in
Deutschland {iblichen Bewertungspraxis orientieren. “Derzeit bestehen folgende Noten-
stufen und Punktzahlen:
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Notenstufe Beschreibung Punktzahlen
sehr gut eine besonders hervorragende Leistung =16 bis 18 Punkte
gut eine erheblich tliber den durchschnittlichen| =13 bis 15 Punkte
Anforderungen liegende Leistung

volbefriedigend |eme iiber den durchschnittichen Anforde-| =10 bis 12 Punkte
rungen liegende Leistung

befriedigend eine Leistung, die in jeder Hinsicht durch- = 7 bis 9 Punkte
schnittlichen Anforderungen entspricht

ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Méngel durch- =4 bis 6 Punkte
schnittlichen Anforderungen noch entspricht

mangelha ft eine an erheblichen Mingeln leidende, im =1 bis 3 Punkte
ganzen nicht mehr brauchbare Leistung

ungeniigend eine vollig unbrauchbare Leistung = () Punkte

§ 11 Mitteilung der Ergebnisse

Die Gastuniversitdit gibt dem Studierenden die Einzelhoten der Priifungsleistungen gem.

§ 8 bekannt.

§ 12 Unterschleif

Uber Unterschleif nach § 15 Abs. 3 StudPriifO in Verbindung mit § 11 BayJAPO ent-
scheidet der Priifingsausschuss der Gastuniversitdt, hilfsweise der Dekan der Gastuni-

versitéit.

§ 13 Mingel im Priifungsverfahren

Uber Mingel im Priifungsverfahren nach § 16 Abs. 1 StudPriifO in Verbindung mit §
12 BayJAPO entscheidet der Priifungsausschuss der Gastuniversitdit — hilfSweise der

Dekan der Gastuniversitit — im Envernehmen mit dem Priifungsausschuss Passau.

§ 14 Wiederholung

(1) 'Schlechter als mit ,ausreichend* bewertete Leistungen im Sinne von § 8 kénnen je

einmal wiederholt werden. *Die Wiederholung aller Priifungsleistungen soll spétestens

drei Monate nach Abschluss des Studienjahres abgeschlossen sein.
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(2) 'Die Wiederholungspriifingen werden von der Gastuniversitit organisiert, bei Be-
darf in enger Kooperation mit der Universitit Passau. “Die Priifingsleistungen werden

auch im Falle der Wiederholung allein von Priifern der Gastuniversitdt bewertet.

§ 15 Freiversuch und Notenverbesserung

'Die studienabschlieBende Leistung gemiB § 8 Satz 2 kann abweichend von § 14 dieses
Vertrages ein weiteres Mal wiederholt werden, wenn der Studierende spitestens sechs
Monate nach Abschluss des schriftichen Teils der deutschen Ersten Juristischen Staats-
prifing, an der er gemidll § 37 BayJAPO im Freiversuch teilgenommen hat, alle vorge-
sehenen Priifingsleistungen der Juristischen Universititspriifing mindestens einmal
volistindig abgelegt hat (§ 41 BayJAPO). 2Die Gastuniversitit ist bereit, diese Nachprii-
fung zeitnah durchzufiihren. 3§ 14 gilt insoweit entsprechend.

§ 16 Erteilung der Bescheinigung

Die Gastuniversitdt stellt eine Bescheinigung iiber die erbrachten einzelnen Priifings-
leistungen im Sinn von § 8 aus und {ibersendet diese dem Priifungsausschuss der Juristi-
schen Fakultit der Universitit Passau.

§ 17 Anerkennung von Priifingsleistungen an der Gastuniversitét

Priifungsleistungen, die an der Gastuniversitdt erbracht worden sind, werden vom Prii-
fungsausschuss der Universitdt Passau anerkannt, auch wenn kein Antrag auf Zulassung
gemill § 7 gestellt worden ist, wenn keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der
erworbenen Kompetenzen (Lernergebnisse) bestehen (§ 11 Abs.2 S. 1 StudPrifO n
Verbindung mit § 43 BayJAPO).

§ 18 Ergiinzende Bestimmungen

Sofern sich beziglich der Durchfiihrung der Schwerpunktausbildung an der Gastuniver-
sitit weitere Rechtsprobleme ergeben, sind diese durch die Gastuniversitit im Einver-
nehmen mit der Universitdit Passau unter erginzender Heranziehung der Studien- und

Priifungsordnung der Universitit Passau in ihrer jeweils geltenden Fassung zu losen.

§ 19 Inkrafitreten
Dieser Vertrag tritt am ... in Kraft und gilt fiir die Dauer von 5 Jahren.
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universitadt Passau vom 24. Oktober 2018
und vom 18. Marz 2019, des mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz vom
11. Dezember 2018 Nr. G PA - 6150 - IX - 14223/2016 erteilten erforderlichen Einvernehmens und
der Genehmigung durch die Prasidentin der Universitat Passau vom

29. Marz 2019, Az.: IV/5.1-10.2600/2019.

Passau, den 1. April 2019

UNIVERSITAT PASSAU
Die Prasidentin

Prof. Dr. Carola Jungwirth

Die Satzung wurde am 1. April 2019 in der Hochschule niedergelegt; die Niederlegung
wurde am 1. April 2019 durch Anschlag in der Hochschule bekannt gegeben.

Tag der Bekanntmachung ist der 1. April 2019.

50



	1. Teil: Allgemeines zum Studiengang Rechtswissenschaft
	(1) 1Die Studierenden haben sich einer Zwischenprüfung im Privatrecht, im Strafrecht und im Öffentlichen Recht zu unterziehen. 2Prüfungsanforderungen und Prüfungsverfahren regeln die §§ 21 bis 23.
	(2) 1Gemäß § 24 Abs. 1 Satz 1 JAPO haben die Studierenden an je einer Übung für Fortgeschrittene im Zivilrecht, im Strafrecht und im Öffentlichen Recht teilzunehmen und darüber einen Leistungsnachweis zu erbringen. 2Prüfungsanforderungen und Prüfungsv...
	(3) 1Die Studierenden haben ferner im gewählten Schwerpunktbereich die dort vorgesehenen Veranstaltungen zu besuchen und die Juristische Universitätsprüfung abzulegen. 2Prüfungsanforderungen und Prüfungsverfahren regeln die §§ 27 bis 37.
	§ 20
	Schutzbestimmungen und Fristberechnung bei Mutterschutz und Elternzeit
	3. Teil: Grundstudium und Zwischenprüfung
	5. Teil: Studium im Schwerpunktbereich und Juristische Universitätsprüfung
	6. Teil: Übergangs- und Schlussbestimmungen
	Anlage gemäß § 28 Abs. 2 der Studien- und Prüfungsordnung:


